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Seit den 1970er Jahren hat sich das Konzept 
der Zivilgesellschaft weltweit etabliert – es 
beschreibt Handlungsräume jenseits von 
Staat, Markt und Privatsphäre sowie eine 
dort dominante Handlungslogik von Soli-
darität (statt Macht und Geld). Die Akteure 
der organisierten Zivilgesellschaft (Vereine, 
Verbände, Stiftungen …), Frauenbewegung 
und weitere soziale Bewegungen, Bürger-
ini tiativen, auch internationale NGOs gehö-
ren zu den Thementreibern des Diskurses 
der Zivilgesellschaft (Klein 2001).

Normativ knüpft das Konzept der Zivilge-
sellschaft sowohl an liberale als auch an 
republikanische Traditionen des politischen 
Denkens an. Analytisch beschreibt es Akteu-
re wie auch intermediäre Handlungsräume 
zwischen Zivilgesellschaft und Staat (For-
schungsjournal 2018; Klein/Schmalz-Bruns 
1997) sowie zwischen Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft (Forschungsjournal 2016). Die 
aktuelle Debatte über »Shrinking Spaces«, 
also den Verlust von Handlungsräumen 
der Zivilgesellschaft in mehr als 60 Staa-
ten weltweit, verdeutlicht die politische 
Relevanz der analytischen Betrachtung der 
Entwicklungen der Zivilgesellschaft. Hin-
zu kommen Bedrohungen der zivilgesell-
schaftlichen Werte und Institutionen durch 
unzivile Akteure in den Handlungsräumen 
der Zivilgesellschaft und mit wachsendem 
Einfluss in den Parlamenten.

In den jüngeren Debatten über den ak-
tuell dynamischen Rechtspopulismus und 
dessen oftmals enge Bezüge zu Menschen - 

feindlichkeit, Nationalismus und Rassismus 
wurde ein normativ überfrachtetes und 
damit analytisch teilweise blindes Zivilge-
sellschaftsverständnis aus guten Gründen 
kritisiert. Doch ohne eine normative Basis 
wäre jegliches Verständnis von Zivilgesell-
schaft unzureichend: Zivilgesellschaft er-
fordert den Aufbau von Sozialkapital nicht 
nur für homogene Gruppen (bonding social 
capital), sondern auch zwischen heteroge-
nen Akteuren, Gruppen und Organisatio-
nen (bridging social capital). Als Erbe des 
liberalen wie auch des republikanischen 
Diskurses bilden negative Freiheitsrechte 
(Schutzrechte) zusammen mit den posi-
tiven Freiheitsrechten, über die öffentli-
che und intermediäre Räume konstituiert 
werden (Presserecht, Versammlungsfrei-
heit etc.), die Eckpfeiler eines normativen 
Selbstverständnisses im Konzept der Zivil-
gesellschaft. Menschenrechte und Bürger-
rechte sind dabei konstitutive normative 
und politische Bezugspunkte (Klein 2001).

Dennoch können diese normativen Grund-
verständnisse in einer analytischen Perspek-
tive nicht einfach auf die einzelnen Akteure 
und Organisationen übertragen werden, 
die in den Handlungsräumen der Zivilge-
sellschaft tätig sind. Ohne Zweifel werden 
diese Handlungsräume auch von Akteuren 
besetzt, die intolerant, menschenfeindlich, 
rassistisch und nationalistisch sind und be-
reit dazu, mit Gewalt ihre Meinungen durch-
zusetzen. Dieser analytische Sachverhalt 
darf jedoch nicht dazu führen, die norma-
tiven Bezüge des Zivilgesellschaftskonzepts 

PD DR. ANSGAR KLEIN 

VORWORT: ZIVILGESELLSCHAFT VOR ENGAGEMENT-  
UND DEMOKRATIEPOLITISCHEN HERAUSFORDERUNGEN
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VORWORT

als marginal oder gar überflüssig zu erklä-
ren: Gerade die Vielfalt der Akteure in den 
Handlungsräumen der Zivilgesellschaft er-
fordert für deren oft notwendiges Zusam-
menspiel Spielregeln und gemeinsame Wer-
te, zu denen insbesondere der Verzicht auf 
Gewalt und die Toleranz gegenüber unter-
schiedlichen Meinungen gehören.

Von besonderer Bedeutung für das politi-
sche Lernen in den Handlungsräumen der 
Zivilgesellschaft sind die Bereitschaft und 
die Fähigkeit, sich in die Perspektive der 
jeweils anderen hineinzuversetzen und – 
auch mithilfe von Kompromissen – gemein-
same Lösungen zu finden sowie Koopera-
tionen einzugehen. Diese Fähigkeit ist die 
Grundvoraussetzung aller zivilgesellschaft-
lichen Beteiligungsprozesse. In der zivilge-
sellschaftlichen Praxis gilt dies bereits bei 
nachbarschaftlichen Vorhaben und wird na-
türlich in den Handlungsarenen von Stadt, 
Land, Bund und Europa zur Voraussetzung 
von Partnerschaft, Kooperation, Bündnis-
sen und Allianzen.

Insbesondere die mittlerweile bestehenden 
zahlreichen deliberativen Formate der Bür-
gerbeteiligung, in denen es um die inklusive 
Berücksichtigung aller Betroffenen und das 
Auffinden guter Argumente geht, setzen die 
Fähigkeit voraus, die Perspektive des jeweils 
anderen nachzuvollziehen, ebenso wie die 
Bereitschaft, gute Gründe rational zu erör-
tern. Sie können die zivilgesellschaftlichen 
Beteiligungen ergänzen. 
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Überarbeiteter Auszug aus einem Beitrag 
in den BBE Europa-Nachrichten Nr. 8 vom 
22.8.2024.

PD Dr. Ansgar Klein ist Gründungsgeschäfts-
führer des Bundesnetzwerks Bürgerschaft-
liches Engagement (BBE), Privatdozent für 
Politikwissenschaften an der Humboldt-
Universität zu Berlin (Lehrstuhl Politische 
Theorie) und Publizist. 
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Die europäische Zivilgesellschaft steht vor 
tiefgreifenden Herausforderungen und Ver-
änderungen. Angesichts globaler Krisen, 
schrumpfender demokratischer Handlungs-
spielräume und wachsender sozialer Span-
nungen ist ihre Rolle als Gestalterin einer 
nachhaltigen, gerechten und partizipativen 
Zukunft wichtiger denn je. Das Dossier be-
leuchtet zentrale Fragen der Demokratie in 
Europa und darüber hinaus und lässt Stim-
men aus Zivilgesellschaft und Politik zu 
Wort kommen.

»Die europäische Ebene scheint vielen Bür-
gerinnen und Bürgern weit entfernt und 
manchmal gar realitätsfremd – umso wich-
tiger ist die Offenheit gegenüber Impulsen 
aus der Zivilgesellschaft.«, schreibt die 
Vize-Präsidentin des Europäischen Parla-
ments, Katarina Barley, als Gastautorin in 
den BBE Europa-Nachrichten im Novem-
ber 2024. Dieser Beitrag eröffnet den ers-
ten Teil des vorliegenden Dossiers. 

Der erste Teil widmet sich den Erwartun-
gen an das junge Europäische Parlament 
und dessen Zusammenarbeit mit der Zi-
vilgesellschaft. Hier wird erörtert, wie Ju-
gendbeteiligung gestärkt, ältere Genera tio-
nen für Europa mobilisiert und der Dialog 
zwischen Institutionen und Bürger*innen 
nachhaltig gefördert werden kann.

Im zweiten Teil wird untersucht, wie demo-
kratische Werte unter Druck geraten. Die 
Beiträge beleuchten unter anderem die 
Herausforderungen des European Green 
Deal im Kontext gesellschaftlicher Trans-
formation, globale Antworten auf interna-
tionale Krisen und die Demokratiekrise in 
Georgien. Auch die Rolle zivilgesellschaftli-
cher Organisationen in Konflikten wie dem 
Nahostkonflikt wird diskutiert. 

Im dritten Teil stehen die Initiativen der EU 
zur Stärkung der Demokratie im Mittelpunkt, 
insbesondere das umstrittene Paket zur 
Verteidigung der Demokratie. Expert*innen 
reflektieren, was diese Maßnahmen für die 
Zivilgesellschaft bedeuten und werfen ei-
nen kritischen Blick auf Entwicklungen wie 
das georgische Gesetz zur ausländischen 
Einflussnahme.

Das Dossier zeigt damit die vielfältigen 
Ansätze auf, wie Politik und Zivilgesell-
schaft gemeinsam Antworten auf aktuelle 
und zukünftige Herausforderungen finden 
können.

Redaktion der BBE Europa-Nachrichten und 
Onlinereihe »Dossier«

EINLEITUNG
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TEIL I: EUROPÄISCHES PARLAMENT UND ZIVILGESELLSCHAFT 

DR. KATARINA BARLEY, VIZEPRÄSIDENTIN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

ZUR STÄRKUNG DES ZIVILGESELLSCHAFTLICHEN  
DIALOGS AUF EU-EBENE 

Eine freie und aktive Zivilgesellschaft ge-
hört zu den Grundfesten jeder Demokratie. 
Ohne Menschen, die sich gemeinsam in der 
Gesellschaft engagieren, fehlt der Demo-
kratie die Seele und die Offenheit für Im-
pulse jenseits von Parlament, Parteien und 
Regierungen. Es ist kein Zufall, dass das 
Ende von starren und autoritären Syste-
men oft durch Widerstand aus zivilgesell-
schaftlichen Strukturen besiegelt wurde, 
von Gewerkschaften über Frauenorganisa-
tionen bis Kirchen.  

Dies konnte in den 1980er Jahren besonders 
in der DDR und Polen beobachtet werden. 
Ebenso führte der arabische Frühling von 
2010–2012, organisiert durch Graswurzel-
bewegungen und unterstützt von sozialen 
Medien, zum Sturz autoritärer Regierungen. 
In Iran beweist das harte Vorgehen der Re-
gierung gegen die Bewegung »Frauen, Le-
ben, Freiheit«, wieviel Angst das Mullah-Re-
gime vor unbewaffneten Frauen hat, die für 
ihre Rechte kämpfen. Organisierte Struktu-
ren möchte man unbedingt verhindern. 

Auch innerhalb der EU gehen einige Regie-
rungen zunehmend gegen kritische zivilge-
sellschaftliche Organisationen vor, wenn 
auch etwas subtiler. Nicht nur in Victor Or-
báns autoritärem Ungarn wird die Zivilge-
sellschaft durch restriktive Gesetzgebung, 
Einschränkung der Finanzierung, willkürli-
che bürokratische Hürden und durch Ein-
schüchterungskampagnen gegängelt. 

In der jungen 10. Legislaturperiode des Eu-
ropäischen Parlaments (2024–2029) muss 
es deshalb eine der Prioritäten sein, diesen 
Tendenzen mit allen verfügbaren recht-
lichen Mitteln einen Riegel vorzuschie-
ben. Das Parlament wird die Kommission 
streng kontrollieren und antreiben, damit 
diese ihre Rolle als Hüterin der Verträge 
wahrnimmt. 

Gleichzeitig müssen wir auf EU-Ebene mit 
gutem Beispiel vorangehen. Die Präsiden-
tin des Europäischen Parlaments Roberta  
 Metsola hat meinen Kollegen Nicolae 
Ştefănuţă und mich als Vizepräsidenten 
damit betraut, das Europäische Parlament 
für die nächsten zweieinhalb Jahre in den 
Beziehungen zur Zivilgesellschaft zu reprä-
sentieren. Ich habe mich konkret um diese 
Aufgabe bemüht, denn ich halte es für uner-
lässlich, den zivilgesellschaftlichen Dialog 
zu stärken. Die europäische Ebene scheint 
vielen Bürgerinnen und Bürgern weit ent-
fernt und manchmal gar realitätsfremd – 
umso wichtiger ist die Offenheit gegenüber 
Impulsen aus der Zivilgesellschaft. 

Auf EU-Ebene ist der zivilgesellschaftliche 
Dialog der Institutionen nicht optional, 
sondern eine sich aus den EU-Verträgen 
ergebende Verpflichtung. Artikel 11 (2) EUV 
besagt: »Die Organe pflegen einen offe-
nen, transparenten und regelmäßigen Dia-
log mit den repräsentativen Verbänden 
und der Zivilgesellschaft.« Und in der Tat 
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BaRlEy: ZuR StäRKuNg DES ZIVIlgESEllSchaftlIchEN DIalOgS auf Eu-EBENE

gibt es eine Vielfalt an Dialogforen und 
Beteiligungsmöglichkeiten: 

	y Die Zivilgesellschaft ist neben Arbeitge-
bern und Gewerkschaften eine der drei 
im Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss (EWSA) repräsentierten 
Gruppen. Allerdings finden die Stellung-
nahmen dieses beratenden Gremiums 
nur selten die Beachtung, die ihnen ge-
bühren würde. 

	y Es gibt die innovative Möglichkeit der Eu-
ropäischen Bürgerinitiativen nach art. 11 
(4) EUV, die oft von zivilgesellschaftli-
chen Organisationen begleitet werden. 
Allerdings haben auch diese keine bin-
dende Wirkung und damit oft nicht den 
gewünschten Effekt. Trotz Bemühungen 
des Europäischen Parlaments, sie auf-
zuwerten, fristen sie ein Schattendasein.  

	y Es gibt die Konsultationen der Kom-
mission, die es erlauben, zu Legislativ-
vorhaben in verschiedenen Stadien des 
Gesetzgebungsprozesses Stellung zu 
nehmen. Oft sind die Fristen jedoch kurz 
und den zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen fehlen die Informationen und 
Ressourcen sich daran in einem ausrei-
chenden Maße zu beteiligen. Insbeson-
dere fehlen ihnen im Vergleich zu Wirt-
schaftsverbänden die finanziellen Mittel. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den de-
liberativen Elementen zur Ergänzung der 
repräsentativen Demokratie. So hat die 
Kommission ab 2022 in Eigenregie Bürger-
räte zu spezifischen Themen wie Lebens-
mittelverschwendung und Lernmobilität 
durchgeführt. Von Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hört man, dass sie den Aus-
tausch als bereichernd empfunden haben. 
Wenn das Ergebnis wie im Falle des Bürger-
rates zur Lernmobilität jedoch lediglich da-
rin besteht, dass »[die Empfehlungen] die 
Arbeit der Kommission an einem Vorschlag 

für eine Empfehlung des Rates zur Lern-
mobilität unterstütz[en]«, kann durchaus 
die Frage gestellt werden, ob die Bürger-
räte tatsächlich einen Einfluss haben sol-
len oder es sich nur um Vorzeigeveran-
staltungen handelt, die Bürgerbeteiligung 
vortäuschen.  

Ein anderes Beispiel ist die 2018 von der 
Kommission durchgeführte Onlineumfrage 
zur Zeitumstellung, bei der sich eine über-
wältigende Mehrheit der Teilnehmenden 
sich gegen die Zeitumstellung aussprach. 
Trotz dieses (allerdings wenig repräsenta-
tiven) Votums wird weiterhin jedes halbe 
Jahr an der uhr gedreht. 

Auch die »Konferenz zur Zukunft Europas« 
in den Jahren 2021 und 2022 blieb hinter 
den Erwartungen zurück. Die Konferenz, die 
neue Antworten für die Zukunft der Euro-
päischen Demokratie formulieren und die 
nächsten Schritte der europäischen Inte-
gration vorzeichnen sollte, hinterließ bei 
vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
gemischte Gefühle. Einerseits war es eine 
repräsentative, gut organisierte und breit 
angelegte Beteiligungsmöglichkeit; ande-
rerseits wurde vielfach kritisiert, dass nicht 
genug Raum für einen echten Austausch 
bestand und lediglich Positionen ausge-
tauscht wurden. Zudem wurde die Konfe-
renz zwar durch die drei bei der Gesetzge-
bung beteiligten EU-Organe Parlament, Rat 
und Kommission getragen, allerdings hatten 
diese höchst unterschiedliche Zielsetzun-
gen. Während das Parlament die Konferenz 
als eine Art vorgelagerten Konvent betrach-
tete, der in Vertragsänderungen münden 
sollte, wollten der Rat bzw. die Mitglied-
staaten die Konferenz möglichst lautlos 
und ohne Folgen über die Bühne bringen. 
Kein Wunder, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sich schnell als Spielball inter-
institutioneller Auseinandersetzungen und 
nicht ernst genommen fühlten. 
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BaRlEy: ZuR StäRKuNg DES ZIVIlgESEllSchaftlIchEN DIalOgS auf Eu-EBENE

In den nächsten Jahren möchte ich dafür 
arbeiten, einen strukturierteren Ansatz in 
den Beziehungen der EU-Institutionen mit 
der Zivilgesellschaft zu schaffen. Es reicht 
nicht, unkoordiniert vermeintliche Betei-
ligungsmöglichkeiten zu schaffen, die für 
die Bürgerinnen und Bürger und die orga-
nisierte Zivilgesellschaft kaum navigierbar 
und deren tatsächlichen Auswirkungen 
auf die Gesetzgebung unklar sind. Die In-
strumente sind zwar vorhanden, aber wir 
müssen mehr auf Qualität als Quantität 
achten und die verschiedenen Elemente 
in einen gemeinsamen Rahmen überfüh-
ren. Ansonsten fördern wir nicht – wie ge-
wünscht – eine partizipative und aktive Zi-
vilgesellschaft und Bürgerschaft, sondern 
fördern frust und Resignation.  

Um dem zivilgesellschaftlichen Dialog nach 
Art. 11 (2) EUV Leben einzuhauchen, brau-
chen wir einen strukturierten und dauer-
haften Ansatz, der bis zu einem gewissen 
Grad gemeinsam von Parlament, Kommis-
sion und Rat getragen wird. Es muss zumin-
dest eine Koordinierung der verschiedenen 
Bemühungen geben, um Widersprüchlich-
keiten zu vermeiden. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Institutionen ihre Konkurrenz 
untereinander – die niemand außerhalb 
der Brüsseler Politikblase nachvollziehen 
kann  – hintanstellen. Das Ziel muss sein, 
realistische und effektive Möglichkeiten 
der Beteiligung bereitzustellen, bei denen 
eindeutig und nachvollziehbar ist, wie und 
unter welchen Ergebnissen die Ergebnis-
se Eingang in den Gesetzgebungsprozess 
finden. Die Zivilgesellschaft muss zudem 
durch ausreichende Informationen und 
Unterstützung (»capacity building«) in die 

Lage versetzt werden, ihre wichtige Rolle 
wahrzunehmen. Zivilgesellschaft ist kein 
Feigenblatt, sondern wichtiger gesellschaft-
licher Akteur. Wir sollten auch im eigenen 
Interesse die Zivilgesellschaft als wichtige 
Stimmen im demokratischen Prozess wahr-
nehmen und einbinden. 

Erschienen in den BBE Europa-Nachrichten 
Nr. 11 vom 28.11.2024.
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Mitglied des Deutschen Bundestages und 
in dieser Zeit unter anderem SPD General-
sekretärin, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, geschäfts-
führende Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales sowie Bundesministerin der Justiz 
und für Verbraucherschutz. Vor ihrer Zeit in 
der Politik arbeitete die Juristin als Rechts-
anwältin, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Bundesverfassungsgericht sowie als 
Richterin am Landgericht Trier und Amts-
gericht Wittlich. Verbraucherschutz, sozia-
le Gerechtigkeit, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit sowie ein soziales Europa sind 
Kernthemen von Katarina Barleys Politik. 
Seit 2022 ist sie Präsidentin des Arbeiter-
Samariter-Bundes Deutschland e. V. (aSB).
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Die EU – ein Europa der Bürger:innen?

Im Juni 2024 findet in Deutschland die Wahl 
zum Europäischen Parlament statt. Zum 
ersten Mal wählen in Deutschland junge 
Menschen ab 16 Jahren mit. Die Entschei-
dung, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzu-
setzen, sendet eine klare Botschaft: Jun-
ge Menschen sind befähigt, aktiv an Ent-
scheidungsprozessen teilzunehmen. Dieser 
Schritt ist ein wegweisender Meilenstein 
für ein zukunftsfähiges, demokratisches 
Europa, das von der Mitwirkung junger 
Menschen geprägt ist und von ihnen mit-
gestaltet wird.

Die Senkung des Wahlalters für die Euro-
pawahl hat außerdem eine starke Symbol-
kraft. Sie bietet einen sehr guten Anlass, 
Maßnahmen zur Jugendbeteiligung stärker 
in die eigene Jugendarbeit zu integrieren. 
Insbesondere angesichts des zunehmen-
den Rechtsrucks in Europa ist es von ent-
scheidender Bedeutung, jungen Menschen 
die Möglichkeit zu geben, aktiv Einfluss auf 
politische und gesellschaftliche Entwick-
lungen zu nehmen. Die Europawahl 2024 ist 
eine Chance für mehr Jugendbeteiligung, 
bei der junge Menschen vom Recht Ge-
brauch machen, die Zukunft Europas ent-
scheidend mitzugestalten.

Jugendbeteiligung ist wichtig  
für unsere Demokratie

»Die Beteiligung von Jugendlichen am demo-
kratischen Leben bedeutet, dass einzelne 

junge Menschen und Gruppen von jungen 
Menschen das Recht, die Mittel, den Raum, 
die Gelegenheit und, falls erforderlich, die 
Unterstützung haben, um ihre Meinungen 
frei zu äußern, zur gesellschaftlichen Ent-
scheidungsfindung beizutragen und sie zu 
beeinflussen, wenn es um sie geht, sowie 
sich aktiv am demokratischen und bürger-
schaftlichen Leben unserer Gemeinschaf-
ten zu beteiligen.« (SALTO PI Jugendbetei-
ligungsstrategie 2021, S. 19)

Die Beteiligung junger Menschen am demo-
kratischen und bürgerschaftlichen Leben 
zeigt sich in vielerlei Formen. Sie fungiert 
dabei als eine der treibenden Kräfte bei 
der Gestaltung demokratischen Lebens in 
Europa. So benennt der slowenische Po-
litikforscher tomaž Deželan zivile Beteili-
gung als notwendige Voraussetzung für die 
Existenz eines demokratischen Gemeinwe-
sens (Deželan 2023, S. 14).

Menschen, die durch effektive Beteili-
gungsprozesse Europa erfahren und mit-
gestalten können, gewinnen daraus ge-
stärktes Vertrauen in eine demokratische 
Zukunft Europas. Dies kann insbesondere 
für junge Menschen von entscheidender 
Bedeutung sein, um sich zu aktiven und 
verantwortungsbewussten Bürger*innen 
Europas entwickeln zu können, die sich für 
die Grundwerte unserer Gesellschaft ein-
setzen. Dafür sind fest etablierte Struktu-
ren (Bárta et al. 2021) sowie Vertrauen in 
die existierenden Fähigkeiten junger Men-
schen unerlässlich.

MARLENE MAYER / BARBARA SCHMIDT DOS SANTOS

»MEHR JUGENDBETEILIGUNG WAGEN«
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Die Hauptziele der EU-Jugendstrategie, die 
den Rahmen für die jugendpolitische Zu-
sammenarbeit in Europa darstellt, sind 
es, jungen Menschen zu ermöglichen, 
Architekt*innen ihres eigenen Lebens zu 
werden, und ihre persönliche Entwicklung 
und ihr Wachstum zur Autonomie zu un-
terstützen. Dies beinhaltet die Ausstattung 
junger Menschen mit den notwendigen 
Ressourcen, um aktive EU-Bürger*innen 
zu werden (Hofmann et al. 2022, S. 7). Die 
Strategie bietet konkrete Instrumente, wie 
unter anderem die EU-Programme Euro-
päisches Solidaritätskorps und Erasmus+ 
Jugend, um zur Stärkung der Partizipation 
junger Menschen und somit zur Förderung 
der Demokratie in Europa beizutragen.

Jugendbeteiligung in Europa zeigt sich  
in vielerlei Formen

Die Ergebnisse des Eurobarometers zur 
Jugend und Demokratie des Jahres 2022 
verdeutlichen, dass junge Menschen in 
Deutschland und ganz Europa ein starkes 
gesellschaftliches Engagement zeigen und 
aktiv in deren Gestaltung einbezogen wer-
den möchten (Eurobarometer 2022). Viele 
junge Menschen in Deutschland empfinden 
jedoch Frustration über das aus ihrer Sicht 
oftmals undemokratische Verhalten von 
Erwachsenen, insbesondere wenn ihnen 
das Wahlrecht ab 16 Jahren oder Forderun-
gen zum Klimaschutz mit dem Hinweis auf 
mangelnde Kompetenz verwehrt werden 
(Mitte-Studie 2023, S. 357). Deutschland hat 
hier bereits stellenweise reagiert.

Die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei 
der Europawahl, die zum ersten Mal 2024 
zum Tragen kommt, ist beispielsweise ein 
positiver Schritt, der die Befähigung junger 
Menschen erst einmal anerkennt und die 
Demokratiebildung in Europa stärken kann. 
Die Ergebnisse des Eurobarometers, die im 
Frühjahr 2024 veröffentlicht wurden, zeigen 
dabei deutlich, dass sich junge Menschen 

der Bedeutung des Wählens deutlich be-
wusst sind. Die Möglichkeit zur Teilnahme 
an Wahlen ist also ein grundlegendes Ele-
ment der Demokratiebildung. Sie bietet 
jungen Menschen die Chance, ihre Stimme 
zu erheben und direkten Einfluss auf poli-
tische Entscheidungen zu nehmen.

Wichtig erscheint hierbei jedoch zu beach-
ten, dass europäische Politik und europäi-
sche Institutionen vielen jungen Menschen 
(und auch Erwachsenen) abstrakt und weit 
entfernt von ihrem Alltag vorkommen. Da-
her ist es von entscheidender Bedeutung, 
diesen politischen Prozess näher an sie 
heranzubringen und den Bezug zu ihrem 
eigenen Leben deutlich zu machen (Mitte-
Studie 2023, S. 267). Zielgruppengerechte 
Informationen und ein gezielter Wissen-
stransfer sind beispielsweise unerlässlich 
(Isernia 2023, S. 7).

Über die etablierte, klassische Beteiligungs-
form einer Europawahl hinaus, erstrecken 
sich Partizipationsprozesse junger Men-
schen am demokratischen Leben über ganz 
unterschiedliche Formen der Interaktion 
mit dem demokratischen Prozess. Anders 
als oft angenommen, sind junge Menschen 
keinesfalls politisch apathisch. Im Gegen-
teil, die meisten von ihnen sind oft enga-
giert, sensibilisiert und gut informiert über 
die Fragen, die ihr Leben betreffen.

Engagement wird dabei bevorzugt in weni-
ger traditionellen Formen der Beteiligung, 
sogenannten »alternativen Formen der 
Beteiligung«, wahrgenommen. D. h. alter-
native Wege, wie Protestaktionen, Freiwilli-
genarbeit und digitale Engagementformen, 
spielen bei jungen Menschen eine immer 
signifikantere Rolle (Jugendbeteiligungs-
strategie 2021, S. 20). Diese Beteiligung 
manifestiert sich sowohl in der direkten 
Artikulation von Anliegen gegenüber poli-
tischen Entscheidungstragenden als auch 
in aktiven Bemühungen, positiven sozialen 
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Wandel in unseren Gemeinschaften herbei-
zuführen (Moxon 2023, S. 13 f.).

Um u. a. auf diese teils sehr unterschiedli-
chen Bedarfe junger Menschen einzugehen, 
bietet die Europäische Union einen politi-
schen Rahmen und ganz konkrete Instru-
mente im Kontext der EU-Jugendstrategie.

Der politische Auftrag der EU – Jugend
beteiligung als Pfeiler der Demokratie

Die verstärkte Beteiligung junger Men-
schen am demokratischen Leben in Europa 
ist eines der Ziele von Artikel 165 (2) des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV). Dieses Ziel wird ins-
besondere für den Jugendbereich durch die 
EU-Jugendstrategie konkretisiert, die den 
Rahmen der jugendpolitischen Zusammen-
arbeit für die Jahre 2019 bis 2027 bildet. Die 
Strategie, sowie die dazugehörigen europä-
ischen Jugendziele1, zielen darauf ab, junge 
Menschen dazu zu befähigen, ihr eigenes 
Leben zu gestalten und sich als aktive und 
solidarische Bürger*innen für einen positi-
ven Wandel in Europa einzusetzen.

In der EU-Jugendstrategie wird hervor-
gehoben, dass junge Menschen eine ent-
scheidende und gestaltende Rolle für die 
Zukunft der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
spielen, während sie gleichzeitig komplexen 
Herausforderungen und Unsicherheiten ge-
genüberstehen (EU-Jugendstrategie 2021, 
S. 6 f.). Dazu gehören z. B. hohe Arbeitslo-
sigkeit trotz guter Bildung, Digitalisierung, 
Desinformation und anti-demokratische 
Tendenzen (Maevis, Kremer 2020, S. 2).

1 In den Jahren 2017 und 2018 wurden im Dialog mit 
jungen Menschen aus ganz Europa elf europäische 
Jugendziele entwickelt, die darauf abzielen, Heraus-
forderungen in Bereichen anzugehen, die junge 
Menschen direkt betreffen. Weitere Informationen 
unter Eu-Jugendstrategie | European youth Portal 
(europa.eu).

Insbesondere im in der Strategie genann-
ten Handlungsfeld »Beteiligen« wird die 
Förderung der gesellschaftlichen und po-
litischen Beteiligung junger Menschen ex-
pliziert, einschließlich aktiver Teilnahme an 
politischen Entscheidungsprozessen sowie 
Schaffung von Möglichkeiten für Erfah-
rungsaustausch und Lernen. Dieser Fokus 
auf Jugendbeteiligung hebt die Bedeutung 
hervor, wirksam junge Menschen einzube-
ziehen, ihre Vielfalt zu berücksichtigen und 
die Vorgehensweisen an aktuelle Entwick-
lungen anzupassen.

Jugendbeteiligung an sich hat zunächst 
wenig Wert, solange keine greifbaren Re-
sultate und Auswirkungen erzielt werden 
können (Deželan, Moxon 2021, S. 40). um die 
Partizipation junger Menschen in Europa 
tatsächlich nachhaltig zu stärken, benennt 
die EU-Jugendstrategie daher verschiedene 
Instrumente, darunter die EU-Förderpro-
gramme Erasmus+ Jugend und Europäi-
sches Solidaritätskorps.

Die EUProgramme Europäisches 
Solidaritätskorps und Erasmus+ Jugend

Die EU-Jugendförderung hat seit dem ers-
ten Aktionsprogramm Ende der 1980er 
Jahre eine bedeutende Entwicklung durch-
laufen. Lag der Fokus ursprünglich auf der 
Förderung klassischer Mobilitätsprojekte 
und dem Ziel, den interkulturellen Aus-
tausch zwischen jungen Menschen zu stär-
ken, wuchsen im Laufe der Zeit jedoch die 
Erwartungen an die positiven Auswirkun-
gen auf Beteiligung, Engagement und letzt-
endlich auch auf das demokratische Leben 
durch die Wirkung der EU-Programme.

Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch 
die erste EU-Jugendstrategie (2010–2018) 
unterstützt, die als wichtiger Meilenstein 
der europäischen jugendpolitischen Zu-
sammenarbeit fungierte, indem sie die 
EU-Jugendprogramme unmittelbar in den 
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Kontext zur Erreichung der demokratischen 
Ziele der EU stellte2.

Die heutigen EU-Programme Erasmus+ Ju-
gend und Europäisches Solidaritätskorps 
unterstützen Projekte für junge Menschen, 
Fachkräfte der Jugendarbeit sowie den Ka-
pazitätsaufbau für Organisationen der Ju-
gendarbeit. Beide EU-Jugendprogramme 
legen einen starken Fokus auf die Themen 
Inklusion und Vielfalt, Partizipation und 
gesellschaftliches Engagement, Nachhal-
tigkeit sowie digitaler Wandel.

Die Relevanz des Themas Partizipation und 
gesellschaftliches Engagement wird in den 
EU-Programmen auf zwei Ebenen deutlich: 
Zum einen ist das Thema eine horizontale 
Förderpriorität, wodurch Projektanträge zu 
diesem Thema grundsätzlich eine größere 
Chance auf finanzielle Förderung erhalten. 
Zum anderen gibt es spezifische Formate 
zur Förderung von Beteiligung und Enga-
gement junger Menschen, wie Solidaritäts-
projekte im Europäischen Solidaritätskorps 
oder Jugendpartizipationsprojekte in Eras-
mus+ Jugend.

Beide Projektformate ermöglichen es jun-
gen Menschen, aktiv an der Zivilgesell-
schaft und am demokratischen Leben in 
Europa teilzunehmen. Sie bieten eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, Europa erlebbar 
und erfahrbar zu machen, indem sie loka-
le Initiativen unterstützen und gleichzeitig 
transnationale Austauschprozesse fördern. 
Die Vielfalt der Projekte spiegelt die Hete-
rogenität der jungen Menschen wider und 
ermöglicht es ihnen, sich auf unterschied-
liche Weise zu beteiligen, entsprechend ih-
ren Bedürfnissen und Interessen.

2 weitere Informationen finden sich auf der web-
site der Nationalen Agentur JUGEND für Europa:  
www.jugendfuereuropa.de (letzter Zugriff am 
16.04.2024)

Bei Interesse können sie auch mit Entschei-
dungstragenden in den Austausch treten. 
In vielen Bereichen der EU-Jugendprogram-
me gewinnen junge Menschen Selbstver-
trauen, schätzen das demokratische euro-
päische Miteinander und lernen Wege der 
Beteiligung kennen, insbesondere wenn sie 
dazu ermächtigt werden und diese Themen 
in den Projekten explizit behandelt werden. 
Die europäische Jugendarbeit schafft dabei 
Lern- und Erfahrungsräume, deren Qualität 
durch die EU-Jugendprogramme entwickelt, 
unterstützt und gestärkt wird.

Die EU-Jugendstrategie (2019–2027) strebt 
an, die Qualität der EU-Jugendpolitik und 
ihrer Instrumente durch wissenschaftlich 
fundierte Evaluierung zu verbessern. Das 
europäische Forschungsnetzwerk RAY (Re-
search-based Analysis of European Youth 
Programmes) soll genau hierbei unterstüt-
zen und dazu beitragen, Erkenntnisse über 
die Wirkung der EU-Jugendprogramme zu 
gewinnen.

Mögliche Wirkung der EUJugend
programme auf Jugendbeteiligung  
und Demokratie

Das RAY-Netzwerk führt neben quantita-
tiven Studien auch qualitative Studien zu 
Themen wie Kompetenzentwicklung, euro-
päische Bürgerschaft, Digitalisierung und 
auch Partizipation durch. Schaut man sich 
jüngere Ergebnisse von Studien an, so zeigt 
sich deutlich, dass die Teilnahme an Pro-
jekten der EU-Jugendprogramme mit einem 
Fokus von Jugendbeteiligung (Solidaritäts-
projekte und Jugendpartizipationsprojekte) 
besonders positive Auswirkungen auf das 
Demokratieverständnis sowie die Beteili-
gung junger Menschen am demokratischen 
und gesellschaftlichen Leben haben kann.

Teilnehmende zeigten beispielsweise posi-
tive Erfahrungen und gesteigertes Wissen 
über Partizipation, EU-Funktionsweise und 
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Demokratie (RAY-Datensatz 2024). Zudem 
wurde insbesondere bei der Umsetzung 
von Solidaritätsprojekten festgestellt, dass 
dieses Bewusstsein einen Gegensatz zu 
undemokratischen und nationalistischen 
Entwicklungen bilden kann (Tham, Feld-
mann-Wojtachnia 2020, S. 6; vgl. auch RAY-
Datensatz 2024 für beide EU-Programme).

Ein Blick über diese beiden Formate hinaus 
zeigt, dass es zu weiteren Projektformaten 
der EU-Jugendprogramme durchaus Un-
terschiede gibt. So lernen Jugendliche und 
Fachkräfte oftmals mehr über Instrumente, 
Modelle, Praktiken und Strategien im Kon-
text einer aktiven Jugendbeteiligung allge-
mein, als über die Rolle aktiver Teilnahme 
in einem demokratischen Europa (RAY-Da-
tensatz 2024).

Es bleibt daher spannend zu sehen, wie 
alle Formate über die EU-Jugendprogram-
me hinweg weitergehend zu diesem Thema 
gestärkt werden können, um sicherstellen, 
dass Jugendliche ein ausgewogenes Ver-
ständnis von Demokratie und aktiver Teil-
nahme über alle Projektformate erlangen.

Weitere Aktivitäten der EU  
im Bereich Information

Um das volle Potenzial der EU-Jugendpro-
gramme zu entfalten und eine effektive Be-
teiligung junger Menschen ermöglichen zu 
können, ist neben einer fundierten wissen-
schaftlichen Evaluierung eine umfassende 
und zielgerichtete Informationsvermitt-
lung unerlässlich. Die Konsultationen jun-
ger Menschen im Rahmen des EU-Jugend-
dialogs, wie von Moxon und Pantea (2021) 
beschrieben, liefern hierzu beispielsweise 
wertvolle Erkenntnisse darüber, welche Art 
von Informationen junge Menschen benöti-
gen, um ihre Beteiligung zu fördern.

Es wird betont, dass ein besserer Zugang  
zu jugendpolitischen Informationen, kinder-  

und jugendfreundliche Inhalte sowie mehr 
Transparenz seitens öffentlicher Einrich-
tungen auf EU-Ebene bedeutsam sind.

Darüber hinaus spielt, neben dem nach wie 
vor wichtigen Austausch mit Familie und 
Freund*innen, die digitale Welt eine immer 
größere Rolle für die Informationsbeschaf-
fung und Beteiligung junger Menschen. Es 
ist daher nicht nur für junge Menschen 
selbst, sondern auch für Fachkräfte ent-
scheidend, Medienkompetenz zu erwerben 
und vertrauenswürdige digitale Quellen zu 
kennen, um junge Menschen entsprechend 
informieren zu können.

Im Kontext der EU-Jugendprogramme kön-
nen Organisationen wie Eurodesk3 und 
ERYICA4, die im Bereich Jugendinformation 
tätig sind, hierbei eine entscheidende Rolle 
bei der Bereitstellung von Informationen 
spielen. Die Arbeit beider Einrichtungen 
bietet eine Vielzahl von Ressourcen an, 
die dazu beitragen, die Beteiligung junger 
Menschen zu fördern und die Jugendinfor-
mation in Europa zu stärken.

Weitere wichtige Ressourcen bietet der 
Participation Pool des SALTO Participation 
& Information Resource Centre an. Neben 
wertvollen Ressourcen, wie praktischen 
Anleitungen, Beispielen, Studien, Videos 
und vielem mehr zur Förderung der Be-
teiligung junger Menschen am zivilgesell-
schaftlichen Leben oder an politischen 
Entscheidungen, wie beispielsweise der 
Europawahl 2024, werden darüber hinaus 
wichtige Themen, wie »Digitale Partizipa-
tion« und »Medienkompetenz« (media lite-
racy), eingehend beleuchtet.

3 Weitere Informationen zu Eurodesk Deutschland 
finden sich unter: Eurodesk (ijab.de); angebote 
und Informationen direkt für junge Menschen 
unter: Rausvonzuhaus | auslandsaufenthalte für 
 Jugendliche
4 Weitere Informationen zu ERYICA – European 
Youth Information and Counselling Agency: ERYICA
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Weitere Aktivitäten der EU  
im Bereich Partizipation

Die Förderung von Jugendbeteiligung und 
-engagement auf europäischer Ebene ist 
darüber hinaus ein dynamischer Prozess, 
der durch eine Vielzahl an Aktivitäten 
durch EU-Mitgliedstaaten, Nationale Agen-
turen, die Europäische Kommission sowie 
zivilgesellschaftliche Akteure, wie das Eu-
ropean Youth Forum, kontinuierlich vor-
angetrieben und weiterentwickelt wird. Im 
EU-Programmkontext sind u. a. die Natio-
nalen Agenturen in der EU-Jugendstrategie 
als aktive Akteure klar benannt.

Um Prozesse zum Thema Partizipation 
strategisch und nachhaltig umsetzen und 
begleiten zu können, hat das SALTO Par-
ticipation & Information Resource Centre 
u. a. gemeinsam mit den Nationalen Agen-
turen eine eigene Jugendbeteiligungsstra-
tegie sowie eine -toolbox entwickelt, de-
ren übergeordnetes Ziel es ist, das volle 
Potenzial der EU-Programme Erasmus+ 
und Europäisches Solidaritätskorps aus-
zuschöpfen. Durch die Förderung von Ju-
gendbeteiligung wird so zur Umsetzung 
der EU-Jugendstrategie und zur Erreichung 
der europäischen Jugendziele beigetra-
gen (Jugendbeteiligungsstrategie 2021, 
S. 28). In diesem Kontext werden außer-
dem umfangreiche Trainings zum Thema 
angeboten.

Während sich die Europäische Jugendbe-
teiligungsstrategie vor allem an Akteure 
richtet, die für die Umsetzung und strategi-
sche Gestaltung der EU-Jugendprogramme 
verantwortlich sind, bietet das begleitende 
Toolkit praktische Handlungsempfehlun-
gen für die Projektumsetzung und richtet 
sich direkt an Fachkräfte der europäischen 
Jugendarbeit, die Jugendbeteiligung durch 
die EU-Jugendprogramme ermöglichen und 
fördern möchten.

Ein weiteres wichtiges Beispiel zu Förderung 
von Jugendbeteiligungsprozessen auf eu-
ropäischer Ebene im EU-Programmkontext 
stellt das Europäische Jahr der Jugend dar. 
Die Europäische Kommission rief es 2022 
aus, um Jugendliche und junge Erwachsene 
zur aktiven Beteiligung an der Gestaltung 
der Zukunft Europas zu ermutigen. Eine Viel-
zahl an Veranstaltungen und Projekten in 
ganz Europa trug dazu bei, Beteiligungsmög-
lichkeiten für junge Menschen zu bieten und 
Europa erfahrbar zu machen. Anfang 2024 
veröffentlichte die Europäische Kommission 
einen Bericht zu den Ergebnissen des Euro-
päischen Jahres der Jugend (Mitteilung zum 
Europäischen Jahr der Jugend 2024). Dieser 
schlägt vor, die Mitsprache junger Menschen 
in der EU-Politik zu stärken und ihre Anlie-
gen stärker zu integrieren.

Darüber hinaus findet alle zwei Jahre die 
Europäische Jugendwoche (EJW) statt, in-
nerhalb derer junge Menschen ermutigt 
werden sollen, sich an den Aktivitäten und 
Entscheidungen Europas zu beteiligen. Das 
Thema der Europäischen Jugendwoche 
2024 lautete beispielsweise: »Gib deiner Vi-
sion eine Stimme – Demokratie in Aktion«. 
»Gib deiner Vision eine Stimme« war dabei 
mehr als nur ein Slogan, es war ein Aufruf 
zum Handeln. Es sollte junge Menschen er-
mutigen, ihre Meinung zu äußern und eine 
aktive Bürgerschaft zu übernehmen – und 
dies vor allem mit Blick auf die vom 6. bis 
9. Juni 2024 umzusetzenden Europawahlen. 
Die Ergebnisse der EJW dienen immer wie-
der als Impuls für weitere Maßnahmen und 
Initiativen zur Stärkung von Jugendbeteili-
gung in Europa.

Wirksame Jugendbeteiligung zur Stärkung 
eines demokratischen Europas –  
Fazit und Ausblick

Trotz der verbreiteten Annahme, dass die 
Demokratie in Europa stabil ist, wächst 
laut Studien die Besorgnis über mögliche 
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Veränderungen in der demokratischen Welt 
(Eurobarometer 2024, Deželan 2023, S. 14). 
Insbesondere junge Menschen fühlen sich 
oft von demokratischen Strukturen ent-
fremdet, obwohl sie sich engagieren und 
interessieren (vgl. Jugendbeteiligungsstra-
tegie, S. 6). Daher ist es entscheidend, die 
Beteiligung junger Menschen zu stärken, um 
die europäischen demokratischen Struktu-
ren zu festigen und weiterzuentwickeln.

Dies fördert nicht nur das Vertrauen der 
Jugendlichen in das demokratische System, 
sondern auch ihr Bewusstsein für ihre Rol-
le darin. Die wirksame Beteiligung junger 
Menschen ist ein essenzieller Bestandteil 
einer lebendigen und vielfältigen Demo-
kratie. Sie manifestiert sich in verschiede-
nen Formen und reicht weit über die klas-
sische Teilnahme an Wahlen hinaus. Diese 
Vielfalt der Jugendbeteiligung spielt eine 
entscheidende Rolle für die Gestaltung des 
demokratischen Lebens in Europa.

Wie zu Beginn festgestellt, zeigt sich Ju-
gendbeteiligung in ganz unterschiedlichen 
Formen. Sowohl die EU als auch andere 
relevante Akteure sollten junge Menschen 
bedarfsorientiert über die vorhandenen 
Möglichkeiten informieren und sie zur Teil-
nahme ermutigen. Darüber hinaus sind 
starke Strukturen im Bereich der Jugend-
arbeit und des Engagements in Deutsch-
land erforderlich, um die Umsetzung und 
Begleitung der EU-Programme auf lokaler 
Ebene zu gewährleisten. Die Angebote soll-
ten niedrigschwellig, zielgruppengerecht 
und vielfältig gestaltet sein, um eine breite 
Beteiligung junger Menschen zu ermögli-
chen und ihre Bedürfnisse und Interessen 
zu berücksichtigen.

Die EU-Programme Europäisches Solida-
ritätskorps und Erasmus+ Jugend bieten 
effektive Instrumente zur Förderung von 
gesellschaftlicher und politischer Jugend-
beteiligung, die oftmals mit einem Werte-  

und Kulturwandel einhergehen muss. Ins-
gesamt zielen die EU-Programme darauf 
ab, sowohl den individuellen Kompetenzer-
werb der beteiligten jungen Menschen und 
Fachkräfte zu fördern als auch positive ge-
sellschaftliche Wirkungen für die europä-
ischen Gesellschaften zu entfalten. Durch 
die Summe der vielen geförderten Projekte 
in Europa sollen und können sie dazu bei-
tragen, die europäische Jugendpartizipa-
tion und das demokratische Leben in Euro-
pa zu stärken.
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ÄLTERE MENSCHEN FÜR EUROPA

Für ein solidarisches Miteinander  
aller Generationen in Europa

Die Bevölkerungsstruktur Europas verän-
dert sich massiv: Der Anteil älterer Men-
schen wächst und der der Jüngeren wird 
kleiner. Ganz wesentlich wird diese Ent-
wicklung durch die steigende Lebenser-
wartung, aber auch niedrige Geburtszahlen 
charakterisiert. Die Auswirkungen dieser 
demografischen Veränderungen auf den 
europäischen Kontinent generell und spe-
ziell auf die Europäische Union (EU) sind in 
allen Lebensbereichen zu spüren. 

Um den damit verbundenen Herausforde-
rungen gerecht zu werden und eine sozial, 
ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige 
Zukunft zu erreichen, ist das solidarische 
Miteinander aller Generationen ausschlag-
gebend. Die durch die steigende Lebenser-
wartung gewonnenen Jahre müssen mit ei-
nem Mehr an Lebensqualität einhergehen. 
Wie schon die Alternsforscherin Professor 
Ursula Lehr sagte: »Es kommt nicht darauf 
an, wie alt man wird, sondern wie man alt 
wird.«

Grundvoraussetzung dafür ist die Aner-
kennung, des Alterns als lebenslangen 
Prozess, der nicht nur, wie häufig assozi-
iert, mit Verlust zu tun hat, sondern auch 
mit Gewinnen. Die steigende Lebenser-
wartung schafft Freiräume für ein aktives 
und engagiertes Leben im Alter, sofern die 

individuellen und gesellschaftlichen Gege-
benheiten dafür stimmen. 

Im Rahmen der bevorstehenden Europa-
wahl fordert die BAGSO – Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorganisationen 
in ihrer Stellungnahme »Für ein solidari-
sches Miteinander aller Generationen in 
Europa«, das solidarische Miteinander aller 
Generationen zu fördern und Altersdiskri-
minierung zu beenden. Nur so können die 
Potenziale des Alters als Lebensphase und 
des Alterns als lebenslanger Prozess aus-
geschöpft werden.

Dies spielt auch in Zusammenhang mit dem 
vom Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen (UN) Antonio Guterres angestoßenen 
Pakt für die Zukunft eine wichtige Rolle. 
Zentrales Leitmotiv des Pakts ist eine ge-
stärkte Solidarität zwischen jetzigen und 
zukünftigen Generationen, auf nationaler 
Ebene und im multilateralen System. Diese 
Solidarität solle dabei helfen, bestehende 
Vielfachkrisen zu überwinden, neue Krisen 
zu vermeiden und insgesamt eine gerech-
tere und zukunftsfähige Welt zu schaffen. 

Doch was kann die EU tun, um ein solida-
risches Miteinander aller Generationen in 
Europa und weltweit zu begünstigen? Wel-
che Rolle kommt der Zivilgesellschaft hier-
bei zu und welche Möglichkeiten gibt es für 
ältere Menschen in Europa, sich bürger-
schaftlich zu engagieren?
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Bürgerschaftliches Engagement Älterer – 
Praxisbeispiele aus der BaS e. V.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Senioren-
büros e. V. ist einer der BAGSO Mitglieds-
verbände und setzt sich als Netzwerk der 
rund 500 Seniorenbüros bundesweit da-
für ein, das freiwillige Engagement älterer 
Menschen zu fördern und die Lebensquali-
tät im Alter zu verbessern. 

Viele ältere Menschen sind selbstverständ-
lich willens und in der Lage, sich für un-
terschiedlichste Belange eigenaktiv und 
kompetent einzusetzen. Sie leisten damit 
quantitativ und qualitativ einen wichtigen 
Beitrag zur Wahrung von sozialem Zusam-
menhalt im Gemeinwesen. Das Engagement 
Älterer fördert die Teilhabe und Mitwirkung 
und somit das selbstbestimmte Handeln 
aus Eigenverantwortung.

Um das Engagement Älterer zu fördern, 
initiiert die BaS bereits seit Jahren Pro-
jekte, unter anderem im Dialog der Gene-
rationen. (2005–2008) Ein Beispiel ist das 
Projekt »Freiwilligendienste aller Genera-
tionen« (bis 2011). Es brachte Jung und Alt 
im Engagement zusammen und besteht an 
vielen Orten bis heute weiter.

Aktuell ist die BaS in zwei bundesweiten 
Projekten aktiv, die den Generationendia-
log fördern. Seit dem Jahr 2016 beteiligt 
sich die BaS an dem Programm »Menschen 
stärken Menschen« des Bundesfamilien-
ministeriums mit dem Projekt »Alt & Jung 
– Chancenpatenschaften«. Rund 20 Senio-
renbüros bundesweit stiften Patenschaf-
ten zwischen älteren, lebenserfahrenen 
und jüngeren Menschen, die durch Flucht 
oder andere Lebensumstände von sozialer 
Benachteiligung betroffen sind. Ältere En-
gagierte begleiten die Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen oder auch Familien zu Äm-
tern, helfen ihnen bei der Wohnungssuche 
und bei vielen alltäglichen Fragen beim 

Einfinden in die deutsche Gesellschaft. Den 
Geflüchteten kommen dabei die Lebenser-
fahrung der Patinnen und Paten zugute; 
vielen ist es dadurch inzwischen gelungen, 
ein hohes Maß an Selbstständigkeit zu er-
langen. Ab 2020 wurde das Projekt ausge-
weitet auf jüngere Menschen, die durch ihre 
Situation (Bildungsferne, Alleinerziehung, 
Migrationshintergrund etc.) von sozialer 
Benachteiligung betroffen sind, Als Patin-
nen und Paten kommen überwiegend ältere 
Menschen zum Einsatz. Das Projekt will den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, 
soziale Teilhabechancen verbessern und 
das bürgerschaftliche Engagement stärken.

Mit dem intergenerativen und interkultu-
rellen Modellprojekt »Generationen – Kul-
turen – Vielfalt« beteiligt sich die BaS seit 
2020 am Bundesprogramm »Demokratie 
leben!«. Das Projekt fördert das Empower-
ment junger Menschen (insbesondere von 
Jugendlichen mit Flucht- und Migrationser-
fahrung) durch gemeinschaftliche Aktivitä-
ten mit älteren Menschen und fördert das 
Verständnis von gesellschaftlicher Vielfalt 
als Gewinn. Acht beteiligte Seniorenbüros 
initiieren vor Ort generations- und kulturü-
bergreifende Begegnungen. Ziel ist es, Jung 
und Alt zu stärken, sich gegen Diskriminie-
rung und für Zivilcourage und Integration 
einzusetzen. Ältere Engagierte und junge 
Menschen mit Fluchterfahrung und Migra-
tionshintergrund lernen sich gegenseitig 
kennen und verstehen. Sie setzen sich da-
bei mit Fragen von Vielfalt und Demokratie 
auseinander und werden gemeinsam aktiv.

Über die bundesweiten Projekte hinaus 
engagieren sich Menschen in Seniorenbü-
ros in vielen weiteren Projekten wie z. B. 
Lesebotschafter*innen, Repaircafés, Erzähl-
cafés, Computertreffs und vieles mehr.1

1 Überblick über die Vielzahl der Möglichkei-
ten: https://seniorenbueros.org/wp-content/
uploads/2022/02/BaS-Was_ist_ein_Seniorenbu-
ero_web-FINAL.pdf
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Die Rechte älterer Menschen  
auf der Agenda der EU

In den vergangenen Jahren hat die EU ver-
schiedene Vorstöße unternommen, um die 
Lebensbedingungen für ältere Menschen 
zu verbessern. So wurden im Rahmen der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 
Schlussfolgerungen verabschiedet, in denen 
es um speziell die Menschenrechte Älterer 
in Zeiten der Digitalisierung geht. Auch wäh-
rend der folgenden EU-Ratspräsidentschaf-
ten standen das Älterwerden und die Rech-
te Älterer auf der Tagesordnung. Während 
der portugiesischen Ratspräsidentschaft 
wurden beispielsweise Schlussfolgerungen 
zur Berücksichtigung des Alterns in allen 
Politikbereichen (Mainstreaming Ageing) 
verabschiedet. Die Europäische Kommis-
sion veröffentlichte 2021 das Grünbuch zum 
Thema Altern. Die Zivilgesellschaft hatte auf 
das Grünbuch gesetzt, um auf europäischer 
Ebene entschiedener gegen Altersdiskrimi-
nierung vorzugehen. Doch diese Hoffnung 
wurde getrübt, auch weil darin das höhere 
Lebensalter mit Verfall gleichgesetzt wird 
und vorherige Lebensphasen mit Wachstum 
und Beteiligung. Die europäische Dachor-
ganisation AGE Platform Europe kritisierte 
außerdem, dass weder ein Weißbuch noch 
eine Strategie zur Altersgleichstellung (Age 
equality strategy) als Folgemaßnahme be-
schlossen wurden.2 Die bisher einzige kon-
krete Folgemaßnahme zum Grünbuch ist die 
2022 beschlossene Europäische Strategie 
für Pflege und Betreuung. 

Anknüpfend an die Kritik am Grünbuch hat 
der Europäische Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss im Juli 2023 mit seiner Stellung-
nahme3 zu einer Europäischen Strategie für 

2 https://www.age-platform.eu/green-paper-on-
ageing-age-equality-is-not-negotiable/
3 https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/
opinions-information-reports/opinions/european-
strategy-older-persons

ältere Menschen einen wichtigen Impuls 
gesetzt. Darin fordert der EWSA von der Eu-
ropäischen Kommission, eine solche Stra-
tegie zu entwickeln. Ziel solle sein, ältere 
Menschen als aktiv Handelnde sichtbar zu 
machen und ein selbstbestimmtes Leben 
in den Mittelpunkt zu rücken. Der EWSA 
forderte, diese Strategie noch in der ak-
tuellen Legislaturperiode vorzulegen, um 
eine Grundlage für konkrete, zukünftige 
politische Maßnahmen der EU zu schaffen. 
Außerdem drängte der EWSA in seiner Stel-
lungnahme auf ein internationales recht-
lich bindendes Übereinkommen über die 
Rechte älterer Menschen.

In diesem Zusammenhang kommt der EU 
auch außenpolitisch eine wichtige Rolle zu, 
die Situation älterer Menschen weltweit zu 
verbessern. Bei den Vereinten Nationen in 
New York wird seit über zehn Jahren da-
rüber diskutiert, wie die Menschenrechte 
Älterer besser geschützt werden können. 
Die BAGSO setzt sich daher zusammen mit 
hunderten Nichtregierungsorganisationen 
weltweit für eine UN-Altenrechtskonvention 
ein. Doch bisher haben sich nur wenige EU-
Staaten explizit für einen solchen interna  tio-
nalen Menschenrechtsvertrag ausgespro-
chen, sodass die Position der EU bei der UN 
weiterhin dementsprechend zurückhaltend 
ist. Vor dem Hintergrund ihrer bedeuten-
den Rolle innerhalb der UN hat die EU eine 
große Verantwortung gegenüber der rasant 
alternden Weltgesellschaft.

Die Rolle der Zivilgesellschaft

Zivilgesellschaftliche Organisationen tre-
ten bei der EU, u. a. über die Beteiligung 
am EWSA, und bei der UN für die Interes-
sen der älteren Generationen ein. Wichtig 
sind in diesem Zusammenhang vor allem 
auch die übergeordneten Verbände und Al-
lianzen, wie AGE Platform Europe oder die 
Globale Allianz für die Rechte älterer Men-
schen (GAROP), denen die BAGSO angehört. 
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Über diese Zusammenschlüsse artikulieren 
Vertreter*innen der älteren Generationen 
ihre Anliegen, damit alle ihre Menschen-
rechte im Alter gleichberechtigt ausüben 
können.

Die BAGSO beteiligt sich aktiv und bringt 
als Stimme der älteren Generationen in 
Deutschland Forderungen in europäische 
und internationale Debatten ein. Im Rah-
men der Europawahl tritt sie insbesonde-
re dafür ein, Altersdiskriminierung sowie 
mehrfache und sich überschneidende For-
men der Diskriminierung zu beenden, al-
ternsfreundliche Umgebungen zu schaffen, 
und soziale Ungleichheit und Armut zu be-
enden. Die Stellungnahme »Für ein solida-
risches Miteinander aller Generationen in 
Europa« richtet sich gezielt an den europä-
ischen Gesetzgeber und greift Forderungen 
von AGE Platform Europe auf. 

Darüber hinaus bietet die Mitarbeit am 
EWSA der BAGSO die Möglichkeit, die In-
teressen älterer Menschen in diesem Gre-
mium zu platzieren. Mit seinen Stellung-
nahmen und Berichten berät der EWSA als 
Stimme der organisierten Zivilgesellschaft 
das Europäische Parlament, den Rat und 
die Kommission. Mit dem Blick auf die Al-
terung der Gesellschaft unternimmt der 
EWSA besondere Anstrengungen, gene-
rationenübergreifende Solidarität auf die 
Agenda der EU zu setzen.

Auch der bilaterale Austausch auf zivilge-
sellschaftlicher Ebene spielt eine wichtige 
Rolle, um das Miteinander der Generatio-
nen in Europa zu fördern. Dies ist eine der 
Aufgaben der Geschäftsstelle Internationa-
le Altenpolitik der BAGSO. Im Rahmen von 
verschiedenen Austauschformaten wird 
beispielsweise über altenpolitisch relevan-
te Entwicklungen auf EU-Ebene diskutiert. 
Außerdem werden länderübergreifend Er-
fahrungen im Bereich der Altenpolitik und 
-arbeit ausgetauscht. In der mehrteiligen 

BAGSO-Veranstaltungsreihe »Eine enga-
gierte Zivilgesellschaft als Motor für eine 
alternsfreundliche Gesellschaft: ein inter-
nationaler Austausch« geht es auch darum, 
die Teilhabe älterer Menschen an Entschei-
dungsprozessen zu fördern.

Neben der Verbandsarbeit, bieten sich auch 
Petitionen, Gespräche mit Politiker*innen 
und die Beteiligung an kommunalen Gre-
mien, wie Seniorenbeiräten oder -räten, 
an, um die politischen Forderungen Älterer 
vorzubringen. Eins sollte man hier übrigens 
nicht vergessen: wer besonders davon pro-
fitiert bzw. profitieren wird, sind zukünftige 
Generationen älterer Menschen. Auch soll-
te man sich nicht verleiten lassen, zu den-
ken, dass es dabei nur um Fragen zur Ren-
te, Gesundheit und Pflege geht. Vielmehr 
sollte klar sein, dass die älteren Generatio-
nen sich auch dafür verantwortlich fühlen, 
dass nachfolgende Generationen eine Welt 
mit guten Lebensbedingungen vorfinden. 
Alle Menschen eint, dass sie älter werden. 
Und je früher im Lebensverlauf Maßnahmen 
greifen, die die Lebensbedingungen verbes-
sern, desto größer sind die Chancen für ein 
gutes und würdevolles Leben im Alter.

Um der Stimme der Älteren ein größeres 
Gehör zu verschaffen, stellt die BAGSO-
Geschäftsstelle Internationale Altenpolitik 
auch verschiedene Instrumente, z. B. ein 
Erklärvideo oder eine Argumentationshil-
fe, zur Verfügung. Sie richten sich an ältere 
Menschen oder diejenigen, die sich für die 
Rechte Älterer stark machen wollen. Dabei 
ist Ziel, die Zivilgesellschaft noch stärker 
in die internationale Altenpolitik zu invol-
vieren und die Forderung nach einer UN-
Altenrechtskonvention vorzutragen.

Über die organisierte Zivilgesellschaft hin-
aus haben nicht zuletzt alle Bürger*innen 
im Rahmen der bevorstehenden Europa-
wahl die Gelegenheit, ihre Stimme zu nut-
zen, um für die Demokratie einzutreten und 
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aktiv die Zukunft Europas mitzugestalten, 
sodass die Menschenrechte aller, auch im 
Alter, und ein solidarisches Miteinander der 
Generationen gewährleistet werden.

Wie kann man ältere Menschen noch stär-
ker in die Gestaltung eines demokratischen 
und solidarischen Europas einzubeziehen? 
Eine wichtige Bedingung ist eine starke 
und vielfältige Zivilgesellschaft, in der alle 
Menschen dieselben Möglichkeiten haben, 
um mitzuwirken und mitzuentscheiden. Die 
Beteiligung an Gesetzesvorhaben und Ini-
tiativen der EU ist ein wichtiges Mittel der 
Mitgestaltung. Um die Beteiligung daran zu 
fördern, sollten vermehrt auch Angebote 
der politischen Bildung entwickelt werden, 
die an die Lernbedürfnisse älterer Men-
schen angepasst sind. Außerdem sollte 
das bürgerschaftliche Engagement älterer 
Menschen durch die EU noch gezielter ge-
fördert werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

	y Die Geschäftsstelle Internationale Alten-
politik bei der BAGSO setzt sich für die 
Stärkung der Rechte älterer Menschen 
weltweit ein. Sie bringt die Interessen 
Älterer in die internationale Politik ein 
und informiert über Entwicklungen bei 
den Vereinten Nationen und der Europä-
ischen Union, die für die Altenpolitik auf 
Bundesebene von Belang sind. 

	y Die Geschäftsstelle Internationale Alten-
politik wird vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gefördert.

	y BAGSO-Stellungnahme: https://www.
bagso.de/publikationen/stellungnahme/
fuer-ein-solidarisches-miteinander- aller-
generationen-in-europa/ 

	y BAGSO-Themenseite: »Internationale Al-
tenpolitik« https://www.bagso.de/ themen/
internationales/ 

	y Geschäftsstelle Internationale Alten-
politik: https://www.bagso.de/projekte/
geschaeftsstelle-internationale-alten-
politik/

	y BaS: Die BaS ist das Netzwerk der rund 
500 Seniorenbüros in Deutschland. Se-
niorenbüros fördern das freiwillige En-
gagement älterer Menschen, setzen sich 
für eine gute Lebensqualität ein und ge-
stalten die kommunale Altenhilfe mit. 

	y Die BaS berät Kommunen und freie 
Träger von der Gründung bis zur Wei-
terentwicklung von Seniorenbüros und 
vertritt ihre Interessen auf Bundes- und 
Landesebene. Sie bietet Fortbildung 
und Fach tagungen und initiiert innova-
tive Projekte. Die BaS wird vom BMFSFJ 
und weiteren Projektträgern gefördert. 
https:// seniorenbueros.org/

	y Projekte: 
https://seniorenbueros.org/Projekt/ 
generationen-kulturen-vielfalt/
https://seniorenbueros.org/Projekt/alt-
und-jung-chancenpatenschaften/

	y Handreichung »Was ist ein Seniorenbüro?«: 
https://seniorenbueros.org/ publikation/ 
bas-was_ist_ein_ seniorenbuero_web-
final-pdf/

Erschienen in den BBE Europa-Nachrichten 
Nr. 5 vom 30.5.2025.
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EUROPA WÄHLEN, WAS SONST! NUTZE DEINE STIMME!

Gemeinsam mit unseren europäischen 
Partnern glauben wir fest daran, dass Eu-
ropa unsere gemeinsame Zukunft ist. Wir 
brauchen ein handlungsfähiges Europa, das 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vertei-
digt. Ein Europa für Chancengleichheit, So-
lidarität und Teilhabe. Ein Europa mit mehr 
Bürgerengagement, das echte Partizipation 
und einen zivilen Dialog schafft, mit dem 
die Rechte der europäischen Bürgerinnen 
und Bürger gestärkt werden  können. 

Wir sind überzeugt, dass Vielfalt, Bestän-
digkeit und der innovative Charakter der 
europäischen Zivilgesellschaft wesentlich 
dazu beitragen, die Herausforderungen un-
serer Zeit zu meistern. Die Organisationen 
der Zivilgesellschaft spielen eine Schlüs-
selrolle in unseren Demokratien. Sie för-
dern und schützen die Grundrechte und 
sorgen dafür, dass unterrepräsentierte 
Stimmen gehört werden. Zugleich müssen 
wir feststellen, dass der zivilgesellschaftli-
che Raum für unser Handeln auch in Euro-
pa immer mehr eingeschränkt wird. 

Wir fordern die EU-Institutionen auf, eine 
umfassende Strategie für die Zivilgesell-
schaft zu schaffen, die diesem Schrumpfen 
des zivilgesellschaftlichen Raums entgegen-
wirkt, ein sicheres und förderliches Umfeld 
für zivilgesellschaftliche Organisationen 
und Menschenrechtsverteidiger schafft und 
vor Angriffen und Verleumdungskampagnen 

schützt. Wir fordern eine Vereinbarung über 
den zivilen Dialog, in der dieser zivilgesell-
schaftliche Raum als wesentliches Element 
der europäischen partizipativen Demokra-
tie anerkannt wird.

Von dem neuen Europaparlament erwarten 
wir:

	y Ein klares öffentliches politisches Be-
kenntnis zur Rolle der europäischen Zi-
vilgesellschaft und zum Dialog mit der 
Zivilgesellschaft, gestärkt durch die 
Einrichtung einer parlamentarischen 
Gruppe für die Zusammenarbeit mit den 
europäischen Netzwerken der Zivilge-
sellschaft,

	y Die Stärkung der partizipativen Demo-
kratie und zivilgesellschaftlichen Beteili-
gung in Europa und den Einsatz für ent-
sprechende Standards nach Art. 11 EUV 
– insbesondere den »Zivilen Dialog«,

	y Es allen Bürgerinnen und Bürgern zu 
ermöglichen, in vollem Umfang am so-
zialen, kulturellen und demokratischen 
Leben auf europäischer Ebene teilzuneh-
men,

	y Die Rahmenbedingungen für öffentliche 
Konsultationen deutlich zu verbessern, 
um eine leichtere Zugänglichkeit und 
Nutzbarkeit für die breite Öffentlichkeit 
sicherzustellen.
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TEIL II: DEMOKRATIE UND EUROPA IN GEFAHR?

RAINER HUB 

HERAUSFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN: 
ZIVILGESELLSCHAFT IM ZEICHEN EINES  
SCHRUMPFENDEN RAUMS

Die Zukunft der Demokratie in Europa 
hängt entscheidend von der Vitalität und 
Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft ab. 
Die aktuelle Situation ist alles andere als 
erfreulich. In mehreren EU-Ländern ist 
der Raum für Meinungsfreiheit, Versamm-
lungsfreiheit und politische Teilhabe in den 
letzten Jahren spürbar geschrumpft. Auch 
wenn Deutschland im internationalen Ver-
gleich als ein Land gilt, in dem die Zivilge-
sellschaft relativ stark und gut geschützt 
ist, gibt es auch hier besorgniserregende 
Tendenzen. Der Erfolg der teilweise als 
rechtsextrem eingestuften AfD hat spürba-
re Auswirkungen auf das Leben und die Ar-
beit von Menschen, die sich beruflich oder 
engagiert für die Demokratie und gegen 
Rechtsextremismus einsetzen. Das zeigt u. 
a. eine Online-Befragung, die im April/Mai 
2024 im Rahmen des Projekts » BEWARE: 
Bedrohte Demokratieprojekte wappnen 
und resilient machen«1 durchgeführt wur-
de. Die Ergebnisse, die am 3. September 
2024 vorgestellt wurden, zeichnen ein alar-
mierendes Bild: 79 % der Befragten haben 
bereits Bedrohungen erlebt, teilweise in 
strafrechtlich relevanter Form, davon 57 % 
allein im letzten Jahr. Besonders besorg-
niserregend ist, dass 8 % der Teilnehmen-
den mit dem Tod bedroht wurden. Vor allem 

1 BEWARE: Bedrohung der zivilgesellschaftlichen 
Demokratiearbeit. Kurzbericht: https://wi-rex.de/
wp-content/uploads/2024/09/BEWARE_Bedrohung_ 
der_zivilgesellschaftlichen_Demokratiearbeit_
Kurzbericht_20240903.pdf

in Ostdeutschland äußern viele Engagierte 
die Befürchtung, dass der wachsende Ein-
fluss der AfD sie erheblich einschränken 
oder gar unmöglich machen könnte. Mehr 
als 14 % der Aktiven im Osten, 18 % in Ber-
lin und 11 % im Westen denken häufig da-
rüber nach, ihren Job zu wechseln. Zudem 
ziehen 7 % der Engagierten im Osten, 6 % 
im Westen und 15 % in Berlin in Erwägung, 
ihr Engagement im Bereich Demokratie 
und Antirechtsextremismus ganz aufzuge-
ben. Trotz dieser negativen Entwicklungen 
gibt es jedoch auch mutmachende Trends: 
Ein Großteil (71 %) der Befragten nimmt die 
Bedrohungen aber auch als Ermutigung für 
ihr Engagement, 42 % intensivieren sogar 
ihr politisches agieren. 

Im BBE sind wir überzeugt, dass es von ent-
scheidender Bedeutung ist, dass der Staat 
den zivilgesellschaftlichen Raum nicht nur 
verteidigt, sondern auch aktiv fördert, um 
sicherzustellen, dass kritische und unab-
hängige Stimmen nicht zum Schweigen 
gebracht werden. Vom Europäischen Par-
lament erwarten wir: (1) ein klares öffent-
liches politisches Bekenntnis zum Dialog 
mit der Zivilgesellschaft, gestärkt durch 
die Einrichtung einer parlamentarischen 
Gruppe für die Zusammenarbeit mit den 
europäischen Netzwerken der Zivilgesell-
schaft, (2) die Stärkung der partizipativen 
Demokratie und zivilgesellschaftlichen Be-
teiligung nach Art. 11 EUV und insbesonde-
re den lange überfälligen »Zivilen Dialog«. 
Die Zukunft der zivilgesellschaftlichen 
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Organisationen ist von einem Spannungs-
feld zwischen zunehmenden Herausforde-
rungen und neuen Möglichkeiten geprägt. 
Entscheidend wird sein, wie die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf diese Entwicklungen 
reagieren und ob sie bereit sind, den zivil-
gesellschaftlichen Raum entschlossen zu 
schützen und zu stärken. 

AUTOR

Rainer Hub ist Vorsitzender des BBE-
Sprecher*innenrates. Er ist seit 2005 beim 
Diakonie Bundesverband zuständig für Ver-
bandspositionierungen, Koordinierung und 
Weiterentwicklung in sämtlichen Bereichen 
Freiwilligen Engagements. 
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JOHANN SAATHOFF, MDB

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN EUROPEAN GREEN DEAL 
ALS SOZIALER TRANSFORMATIONSPROZESS –  
EIN EINBLICK IN DIE DEUTSCHE ENERGIEWENDE

Der Green Deal ist das zentrale Element der 
EU, um die Wirtschaft nachhaltiger zu ge-
stalten und den Klimawandel zu bekämp-
fen. Dabei sollen sowohl ökologische als 
auch soziale Aspekte berücksichtigt wer-
den, um sicherzustellen, dass der Über-
gang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
gerecht und inklusiv ist. Im Zentrum des 
Green Deals stehen ehrgeizige Ziele zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen, 
zur Förderung erneuerbarer Energien und 
zur Verbesserung der Energieeffizienz. Die-
se Maßnahmen sollen dazu beitragen, die 
EU bis 2050 klimaneutral zu machen und 
die Ziele des Pariser Abkommens zu er-
reichen. Gleichzeitig sollen sie auch neue 
Wachstums- und Beschäftigungsmöglich-
keiten schaffen und die EU wettbewerbs-
fähiger machen. Um sicherzustellen, dass 
der Green Deal auch sozial gerecht ist, hat 
die EU eine Reihe von Maßnahmen vorge-
schlagen, die darauf abzielen, die sozialen 
Auswirkungen des Übergangs zu einer koh-
lenstoffarmen Wirtschaft zu mildern. Dazu 
gehören unter anderem die Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen in grünen Branchen, 
die Unterstützung von Arbeitnehmern, die 
von den Veränderungen betroffen sind, 
und die Förderung von sozialer Gerechtig-
keit und Inklusion. Außerdem sollen Maß-
nahmen wie die Förderung von Qualifizie-
rungs- und Umschulungsprogrammen für 
Arbeitnehmer in von der Energiewende be-
troffenen Branchen, die Stärkung der so zia-
len Sicherungssysteme und die Förderung 
von sozialer Mobilität und Chancengleich-
heit die soziale Dimension des Green Deal 

stärken. Dazu gehört auch sicherzustellen, 
dass die sozialen Kosten und Nutzen des 
Green Deals gerecht verteilt werden und 
dass niemand benachteiligt wird. 

Der mit dem Green Deal angestrebte Trans-
formationsprozess hin zu einer klimaneu-
tralen Wirtschaft hat auf der einen Seite 
schon vor längerer Zeit begonnen, ist auf 
der anderen Seite noch nirgendwo ab-
geschlossen. Daher scheint ein Blick auf 
die Entwicklung und die Erfahrungen in 
Deutschland hilfreich.
 
Das vor fast 25 Jahren einmalige Gesetz 
zur Förderung des Ausbaus von Windkraft, 
Photovoltaik und anderen Erneuerbaren 
Energien in Deutschland, das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG), ebnete den Weg 
weg von einer zentralen Stromproduktion 
in wenigen großen Kraftwerken hin zu ei-
ner dezentralen Stromproduktion in un-
zähligen kleinen Stromerzeugungsanlagen. 
Damit verbunden waren und sind auch 
Möglichkeiten zur Beteiligung von Bürgern. 
Es gründeten sich im Laufe der Jahre zahl-
reiche Energiegenossenschaften, die Pho-
tovoltaik-, Windkraft- oder Biogasanlagen 
betreiben. So konnten sich tausende Bür-
ger direkt an der Energiewende beteiligen 
und sie tun das bis heute. Die Beteiligung 
stieß aber an ihre Grenzen, denn nicht alle 
Menschen konnten sich an einer Energie-
genossenschaft beteiligen. Deshalb wurde 
auf Betreiben der Sozialdemokratie die Ge-
meindebeteiligung geschaffen. Durch die-
se Regelung bekommen Gemeinden eine 
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finanzielle Vergütung für jede auf ihrem 
Gemeindegebiet erzeugte Kilowattstunde 
Strom aus Windenergie oder einem Solar-
park. Gleichzeitig wurde den Gemeinden 
und ihren Hauptverwaltungsbeamten die 
Gewissheit gegeben, dass die Gemeinden 
dieses Geld auch annehmen dürfen. Der 
Gesetzgeber hat diese Regelung mittler-
weile auch auf Bestandsanlagen ausge-
dehnt. Sie ist zwar freiwillig, alle Beteiligten 
gehen aber davon aus, dass sie regelmäßig 
zum Tragen kommt, ist sie doch für die An-
lagenbetreiber kostenneutral ausgestaltet.

In diesem Sinne ist auch die Einführung des 
Mieterstroms zu sehen, der es Mietern er-
möglicht, günstigeren Strom aus der Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses 
zu beziehen. Bis dahin konnten praktisch 
nur Menschen Photovoltaikanlagen auf 
dem Dach ihres Eigenheims betreiben.

Der Transformationsprozess führte somit 
zu einer Annäherung der Energieproduk-
tion an die Menschen und zu deutlich mehr 
Teilhabe. Dieser Annäherungsprozess setzt 
sich fort bspw. in Form sogenannter Balkon-
Kraftwerke, mit den Menschen mittels ei-
nes oder zweier PV-Module und eines klei-
nen Wechselrichters Strom erzeugen und 
diesen einfach über die Schuko-Steckdose 
– diese Möglichkeit wird es bald geben – 
einspeisen und selbst verbrauchen können.
 
Mit der Entwicklung der Erneuerbaren ent-
standen viele neue Unternehmen und Ar-
beitsplätze. Allein in Ostfriesland ist noch 
heute ein führendes Unternehmen der 
Windkraft an Land ansässig. Das Unterneh-
men war über viele Jahre führend beim Zu-
bau von Windkraft an Land, hatte stetige 
Zuwachsraten und schaffte viele tausend 
neue Arbeitsplätze. Diese Arbeitsplätze 
waren aber meist weniger gut bezahlt als 
die im Kohlebergbau, außerdem war der 
Organisationsgrad der Gewerkschaften 
überschaubar. Das beeinflusste natürlich 

die Gespräche in Berlin, schließlich wur-
den hier »wertvolle Arbeitsplätze in der 
Kohlekraft mit Tarifbindung und einem ho-
hen gewerkschaftlichen Organisationsgrad 
durch prekäre Arbeitsplätze mit niedrige-
rer Bezahlung und wenig Mitbestimmung 
in der Windkraft ersetzt«. Hinzu kam, dass 
es im Laufe der Jahre Restrukturierungs-
prozesse gab und viele Unternehmen vom 
Markt verschwanden oder ihre Produktion 
aus Deutschland weg verlegten. Das betraf 
alle Branchen der Erneuerbaren gleicher-
maßen. Erst jetzt wird in Deutschland über 
einen Resilienzbonus zur Förderung der 
Produktion in Deutschland nachgedacht. 
Spätestens seit Beginn des russischen An-
griffskrieges auf die Ukraine hat die Resili-
enz in allen Bereichen der Gesellschaft, vor 
allem aber in der Energiewirtschaft, eine 
wachsende Bedeutung.
 
Nachdem sich nun die Erneuerbaren Ener-
gien entwickelt hatten und einen immer 
größer werdenden Anteil an der Stromer-
zeugung hatten, muss zur Erreichung der 
Klimaziele natürlich auch die Verfeuerung 
von Kohle Stück für Stück verringert und ir-
gendwann eingestellt werden. 
 
Dort waren im Wesentlichen zwei Regionen 
betroffen, das Rheinische Revier und die 
Lausitz. Neben möglichen Entschädigungs-
zahlungen an Betreiber von Kraftwerken 
und Bergbauen ging es vor allem um die 
Frage, welche Perspektiven den Beschäftig-
ten und den Menschen in den betroffenen 
Regionen geboten werden können. Um ein 
breites Meinungsspektrum abzubilden und 
eine gute Grundlage für die Gestaltung des 
Transformationsprozesses zu haben, wurde 
2018 die Kommission »Wachstum, Struk-
turwandel und Beschäftigung« ins Leben 
gerufen, die aus ganz unterschiedlichen Ak-
teuren aus Politik, Wirtschaft, Umweltver-
bänden, Gewerkschaften sowie betroffenen 
Ländern und Regionen bestand. Ihr Ziel 
war es, die unterschiedlichen Interessen 



28 | BBE DOSSIER NR. 13

SAATHOFF: HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN EUROPEAN GREEN DEAL

auszugleichen und einen breiten gesell-
schaftlichen Konsens über die Gestaltung 
des energie- und klimapolitisch begrün-
deten Kohleausstiegs und des damit ver-
bundenen Strukturwandels in Deutschland 
herzustellen. Die Kommission empfahl das 
Ende der Kohleverstromung in Deutschland 
bis spätestens 2038 und zeigte gleichzeitig 
auf, wie der wirtschaftliche Strukturwandel 
in den betroffenen Regionen gelingen kann.
 
Im Anschluss daran wurde das »Struktur-
stärkungsgesetz Kohleregionen« beraten 
und verabschiedet. Die Kohleregionen sol-
len damit eine echte Chance erhalten, nach 
dem Kohleausstieg besser dazustehen als 
zuvor. Hierfür erhalten die Braunkohleregio-
nen gemäß Investitionsgesetz Kohleregio-
nen bis zum Jahr 2038 Finanzhilfen von bis 
zu 14 Milliarden Euro. Zudem unterstützt der 
Bund die Regionen durch weitere Maßnah-
men in seiner eigenen Zuständigkeit mit bis 
zu 26 Milliarden Euro bis 2038, etwa durch 
Erweiterung von Forschungs- und Förder-
programmen, den Ausbau von Verkehrsin-
frastrukturprojekten oder die Ansiedelung 
von Bundeseinrichtungen.
 
Mittlerweile haben die betroffenen Bun-
desländer auch Förderprogramme mit Mit-
teln aus dem Just Transition Fund (JTF) der 
EU aufgelegt. Der JTF füllt eine Lücke in der 
Strukturförderung nach dem Braunkohle-
ausstieg. Zwar fließen durch das Struktur-
stärkungsgesetz des Bundes Milliarden in 
die Lausitz. Aber die sind für Großprojek-
te wie das neue Cottbuser Bahnwerk, den 
»Lausitz Science Park« oder die geplante 
medizinische Universtitätsausbildung in 
Cottbus gedacht.
 
Neben Bürgerbeteiligung und Arbeitsplät-
zen hat die Energiewende in Deutschland 
aber selbstverständlich auch eine finan-
zielle Dimension in der Hinsicht, dass das 
Geld für den Übergang irgendwo herkom-
men muss. Die Erneuerbaren Energien 

waren anfangs kostenintensive Techno-
logien und mussten entsprechend geför-
dert werden. Das EEG umfasste deshalb 
auch die Einführung der EEG-Umlage auf 
den Strompreis, mit der alle Stromkunden 
einen Aufschlag auf den Kilowattstunden-
preis zahlen mussten. Die Umlage war im-
mer für alle Privatkunden gleich hoch, wer 
mehr Strom verbrauchte, zahlte also auch 
mehr Umlage. Vom EEG profitieren konnte 
allerdings nur, wer ein Eigenheim besaß, 
auf das er eine PV-Anlage montieren oder 
gar so viel Geld besaß, dass er sich an ei-
ner Windkraftanlage beteiligen konnte. Vor 
diesem Hintergrund trug das EEG eher zur 
Vergrößerung der Kluft zwischen Arm und 
Reich bei. Betrug die EEG-Umlage im Jahr 
2000 umgerechnet nur knapp 0,2 Cent/kWh 
und spielte damit keine bedeutende Rol-
le, lag sie ab dem Jahr 2014 bei stets über 
6 cent/kwh. So mehrten sich über die Jah-
re die Stimmen, die eine Abschaffung der 
EEG-Umlage und eine Förderung der Erneu-
erbaren Energien aus dem Bundeshaushalt 
forderten. Schließlich erscheint eine Finan-
zierung über Steuern gerechter als über 
eine pauschale Umlage auf den Strompreis. 
Dabei ging es vor allem um viel Geld. Knapp 
25 Milliarden Euro wurden in 2021 mit der 
EEG-Umlage bewegt. Nach einer längeren 
Diskussion mit einigen Zwischenschritten 
sah der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen 
und FDP aus dem Jahr 2021 vor, dass die 
EEG-Umlage ab dem Jahr 2023 vollständig 
aus dem Energie- und Klimafonds finanziert 
werden sollte. Die Koalitionäre beschlos-
sen aber, die EEG-Umlage noch früher ab-
zuschaffen. Sie wurde letztlich zum 1.  Juli 
2022 nicht mehr erhoben. Damit wurde die 
Finanzierung der Erneuerbaren Energien in 
Deutschland gerechter aufgestellt und die 
Menschen beim Strompreis entlastet. Die 
Diskussion um soziale Gerechtigkeit betraf 
und betrifft aber nicht nur die EEG-Umlage, 
sie wird auch bei den Netzentgelten geführt. 
Die Netzentgelte auf Übertragungsebene 
wurden zwar schrittweise vereinheitlicht 
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und sind mittlerweile überall gleich hoch, 
auf Verteilnetzebene ist das aber nicht der 
Fall. Die Verteilnetzentgelte und damit die 
Belastungen sind vor allem in Regionen 
mit vielen Erneuerbaren Energien hoch, 
die Energiewende ist aber eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Auch diese Kosten 
sollen in Zukunft fairer verteilt werden. Die 
Bundesnetzagentur hat dazu im Dezember 
2023 einen Vorschlag gemacht, der eine 
Entlastung besonders betroffener Netzbe-
treiber vorsieht.
 
Der Koalitionsvertrag enthält aber noch 
mehr Maßnahmen für eine sozialverträg-
liche Ausgestaltung der Energiewende in 
Deutschland. Die Koalitionäre haben sich 
auf die Einführung eines Klimageldes für 
alle Bürger zum Ausgleich für Mehrkosten 
durch den erhöhten CO2-Preis geeinigt, 
zumindest aber auf die Entwicklung eines 
Mechanismus’ für ein Klimageld. Dort heißt 
es: »Wir betrachten Energiepreise und CO2-
Preise zusammen. Angesichts des derzeiti-
gen Preisniveaus durch nicht CO2-Preis-ge-
triebene Faktoren halten wir aus sozialen 
Gründen am bisherigen BEHG(Brennstoffe
missionshandelsgesetz)-Preispfad fest. Wir 
werden einen Vorschlag zur Ausgestaltung 
der Marktphase nach 2026 machen. Um ei-
nen künftigen Preisanstieg zu kompensie-
ren und die Akzeptanz des Marktsystems 
zu gewährleisten, werden wir einen sozia-
len Kompensationsmechanismus über die 
Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwi-
ckeln (Klimageld).«

Über die Fragen wann, wie, wie hoch, für 
wen und natürlich womit gibt es nun eine 
lebhafte Diskussion. Der Bundesfinanz-
minister hält sich streng an den Text des 
Koalitionsvertrages und begründet das 
unter anderem mit technischen Herausfor-
derungen, schließlich muss rund 82 Millio-
nen Inhabern einer Steueridentifikations-
nummer auch eine Bankverbindung zuge-
ordnet werden. Unabhängig davon ist aber 

davon auszugehen, dass das Klimageld 
kommen wird.
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
der Transformationsprozess hin zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft, wie sie im Green 
Deal angestrebt wird, in Deutschland vor 
vielen Jahren begonnen hat, jedoch noch 
lange nicht abgeschlossen ist. Das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz ebnete den Weg für 
eine dezentrale Stromproduktion und Bür-
gerbeteiligung an der Energiewende durch 
Energiegenossenschaften und Gemeinde-
beteiligung. Die Einführung von Mieter-
strom ermöglichte es Mietern, günstigeren 
Strom aus erneuerbaren Energien zu bezie-
hen. Der Annäherungsprozess der Energie-
produktion an die Bürger führte zu mehr 
Teilhabe und neuen Arbeitsplätzen, aber 
auch zu Herausforderungen im Umgang 
mit Unternehmen und Beschäftigten. Re-
strukturierungsprozesse und Verlagerungen 
der Produktion brachten neue Fragen auf, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Kohleausstieg in Regionen wie dem Rheini-
schen Revier und der Lausitz. Die Finanzie-
rung der Energiewende in Deutschland wur-
de diskutiert, insbesondere im Hinblick auf 
die EEG-Umlage. Die Abschaffung der Umla-
ge wurde beschlossen, um die Finanzierung 
gerechter zu gestalten. Weitere Maßnah-
men wie das Klimageld oder die Verteilung 
von Netzentgelten sollen die Energiewende 
sozialverträglich gestalten und Mehrkosten 
durch den erhöhten CO2-Preis ausgleichen.

Der Transformationsprozess in Deutschland 
zeigt, dass eine gerechte Bürgerbeteiligung 
und Finanzierung der Energiewende mög-
lich sind. Erfahrungen und Maßnahmen aus 
Deutschland können für andere Länder und 
Regionen hilfreich sein, die ähnliche Pro-
zesse der Energietransformation durchfüh-
ren oder planen.

Erschienen in den BBE Europa-Nachrichten 
Nr. 3 vom 21.3.2024. 
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Am 6. Februar empfahl die Europäische 
Kommission, in der nächsten Legislatur-
periode des Europäischen Parlaments ein 
Treibhausgasreduktionsziel von 90 %1 (im 
Vergleich zu 1990) für 2040 im Europäischen 
Klimaschutzgesetz zu verankern. Dies wirkt 
auf den ersten Blick wie eine enorme He-
rausforderung, nachdem zurzeit gerade erst 
umfangreiche neue EU-Verordnungen und 
Richtlinien (das »Fit for 55« Paket) in Kraft 
treten, mit denen das Reduktionsziel von 
55 % bis 2030 erreicht werden soll. Zwar 
ist das 2040-Ziel bisher nur eine rechtlich 
nicht verbindliche Empfehlung, die nur eine 
Art Zwischenschritt auf dem (gesetzlich 
bereits verankerten) Weg zur Klimaneutra-
lität in der EU bis 2050 konkretisiert – und 
allein mit einer Fortschreibung der neuen 
Maßnahmen für 2030 würde die EU bis 2040 
schätzungsweise bereits 88 %2 erreichen. 
Aber dieses »Fit for 55-Paket« ist, vor allem, 
was die nötige Geschwindigkeit betrifft, oh-
nehin ambitioniert. Neben der Stärkung der 
industriellen Wettbewerbsfähigkeit in einer 
beschleunigten Energiewende – der die EU 
und ihre Mitgliedsstaaten durch Initiativen 

1 2040 climate target – European Commission:  
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate- 
strategies-targets/2040-climate-target_en? 
prefLang=de
2 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 
EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESS-
MENT REPORT: https://climate.ec.europa.eu/
document/download/06182e00-03ac-4b6b-a58c-
54cb45b080c2_en?filename=2040%20climate%20
Target%20Impact%20Assessment%20Executive%20
Summary_en.pdf&prefLang=de

der »grünen Industriepolitik« wie dem 
Netto-Null-Industrie-Gesetz bereits seit 
längerem viel Aufmerksamkeit beimessen 
– fragen sich daher viele Menschen, wie 
Haushalte mit geringerem Einkommen und 
sozial benachteiligte Gruppen die Ambition 
und Geschwindigkeit der Transformation 
zur Klimaneutralität mittragen können. Zu 
dieser Verunsicherung trägt die reale Er-
fahrung möglicher Versorgungsengpässe 
und akut hoher Energiepreise in den Jahren 
2022 und 2023 (wesentlich bedingt durch 
den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands 
auf die Ukraine) bei, auch wenn die EU die 
Versorgungssicherheit letztlich erfolgreich 
sicherstellen konnte und die Preise sich 
inzwischen den Vorkrisen-Niveaus wieder 
annähern. Falschinformationen über an-
geblich drohende Zwangssanierungen oder 
Heizungstauschzwänge als Folge neuer eu-
ropäischer und nationaler Gesetze waren 
dabei ebenfalls wenig hilfreich.

Um solchen Befürchtungen zu begegnen, 
hilft es zunächst, sie in den größeren Kon-
text zu stellen. Nichts, oder weniger, für den 
Klimaschutz zu tun würde deutlich höhere 
Kosten verursachen – neben denen finanzi-
eller Art drohen darüber hinaus signifikante 
Einbußen in der Lebensqualität. Diese wür-
den überproportional auf geringverdienen-
de und sozial benachteiligte Gruppen fallen; 
und zwar nicht in ferner Zukunft: die Auswir-
kungen des Klimawandels werden bereits 
in den kommenden Jahren immer spürbarer 
werden. Eines der augenfälligsten Beispiele 
ist, dass die Bausubstanz und Infrastruktur 

ROBERT GAMPFER

EIN SOZIAL GERECHTER WEG ZUR KLIMANEUTRALITÄT –  
EINE KERNAUFGABE FÜR EU-KLIMA-UND ENERGIEPOLITIK 
HEUTE UND NACH DER EUROPAWAHL
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armer und strukturschwacher Quartiere in 
vielen europäischen Großstädten meistens 
besonders schlecht für den Schutz bei lan-
gen und intensiven Hitzewellen ausgelegt 
ist. Die neue Klimarisiken-Einschätzung 
der Europäischen Umweltagentur geht de-
tailliert darauf ein, wie Klimawandelfolgen 
gerade in den Bereichen Gesundheit, Er-
nährung, Infrastruktur oder Wasserversor-
gung massive soziale Probleme schaffen 
oder bestehende verstärken werden, wenn  
Europa sich nicht durch ehrgeizige Treib-
hausgasreduktions- und Anpassungsmaß-
nahmen vorbereitet. Der massive Ausbau 
der erneuerbaren Energien und der dazu-
gehörigen Stromnetze und Speicherkapa-
zitäten wird zur Senkung von Stromkosten 
für Haushalte führen und dies umso spür-
barer, je seltener teure fossile Energieträger 
wie Erdgas zur Deckung der Stromnachfrage 
eingesetzt werden müssen. 

Die (oft auch schon relativ kurzfristig wirk-
samen) positiven sozialen Auswirkungen 
ehrgeiziger Klimapolitik dürfen jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der 
Umstieg auf klimaneutrale Technologien, 
Konsummuster und Verhaltensweisen An-
fangsinvestitionen erfordert, die einkom-
mensschwächere Haushalte nur schwierig 
allein aufbringen können, z. B. für ener-
getische Wohnungssanierungen oder die 
Anschaffung von Elektro-Autos und der 
zugehörigen Ladeinfrastruktur. Angesichts 
solcher Sorgen vieler EU-Bürgerinnen und 
Bürger um die Risiken und Kosten der Kli-
ma- und Energiewende ist für die Europäi-
sche Kommission die Notwendigkeit eines 
gerechten Übergangs (»Just Transition«) 
ein zentraler Aspekt der europäischen Kli-
mapolitik und des Green Deal insgesamt. 
Beim Klimaschutz soll niemand zurückge-
lassen werden, was Unterstützung insbe-
sondere für diejenigen nötig macht, die 
wirtschaftlich vor den größten Herausfor-
derungen stehen. Aus diesem Grund ver-
steht die Kommission auch die Empfehlung 

zum EU-Klimaziel für 2040 als Startpunkt 
für einen Dialog, den gerade wir in den 
Vertretungen der Kommission in den Mit-
gliedsstaaten durch umfassende Öffent-
lichkeitsarbeit mit Bürgerinnen und Bür-
gern, Sozialpartnern und –verbänden und 
anderen Interessenträgern führen möch-
ten, um den Weg über 2030 und 2040 hin 
zur Klimaneutralität 2050 auszugestalten. 
Darüber hinaus soll der strukturierte und 
systematische Dialog mit Sozialpartnern 
gestärkt werden, wobei der Schwerpunkt 
auf Beschäftigung, Mobilität, Arbeitsplatz-
qualität und Investitionen in Umschulung 
und Weiterbildung liegen sollte. Die Kom-
mission wird vor der Sondertagung der Eu-
ropäischen Regierungschefs im April die-
ses Jahres eine Bestandsaufnahme dieser 
Energiewende-Dialoge vorlegen (sie wird 
beispielsweise auf dem Konsultationspor-
tal3 der Kommission veröffentlicht werden). 
Diese Vorarbeiten sollen der nächsten Kom-
mission nach der Europawahl die Vorlage 
von Legislativvorschlägen ermöglichen, die 
für die Zeit nach 2030 den erforderlichen 
politischen Rahmen schaffen, mit dem das 
Ziel für 2040 nicht nur wirkungsvoll, son-
dern auch sozial fair erreicht werden kann.

Einkommensschwache Menschen und 
Haushalte, Menschen mit Behinderung, 
marginalisierte Gemeinschaften und älte-
re Menschen, sind klimabedingten Gefah-
ren viel stärker ausgesetzt, da sie häufig 
nicht über die Mittel verfügen, um sich vor 
solchen Risiken zu schützen. Dies macht 
die Klimaagenda der EU noch wichtiger 
– darüber hinaus aber eben auch Inves-
titions- und Unterstützungsmaßnahmen, 
die soziale Ungleichheiten in der Bewälti-
gung der Transformation zur Klimaneutra-
lität verringern. Dazu gehören Investitio-
nen in Menschen durch Umschulung und 

3 Ihre Meinung zählt – Öffentliche Konsultationen 
und Rückmeldungen: https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say_de
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Weiterbildung, Unterstützung bei Verände-
rungen auf dem Arbeitsmarkt und geziel-
te Einkommensstützungsmaßnahmen. Der 
Europäische Sozialfonds, ein Instrument 
der EU-Regional- und Strukturförderpoli-
tik, kann solche Investitionen kofinanzie-
ren und wird künftig noch stärker auf die 
durch die Energiewende entstehenden Be-
darfe ausgerichtet werden. 
 
Die Folgen des Übergangs auf die Beschäf-
tigung werden je nach Sektor und Region 
sowie je nach Abhängigkeit von bestimmten 
Tätigkeiten variieren. Sektoren, die von fos-
silen Brennstoffen abhängig sind, wie Ver-
kehr und energieintensive Industriezweige, 
werden jedoch eine grundlegende Trans-
formation durchlaufen. Es ist auch von ent-
scheidender Bedeutung, dafür zu sorgen, 
dass Mobilitätsoptionen für alle gleicher-
maßen erschwinglich und zugänglich blei-
ben und dass ländliche und abgelegene Re-
gionen in der gesamten EU besser vernetzt 
werden, um ihre Entwicklung weiter zu er-
leichtern. Die EU-Verordnung für alternative 
Kraftstoff-Infrastrukturen wird beispiels-
weise die regulatorischen Voraussetzungen 
und Anreize für einen zügigen Ausbau von 
Ladesäulen- und Wasserstofftankstellen-
Netzen bereitstellen; finanziert werden 
kann der Ausbau mit Hilfe der EU-Fonds 
für Regional- und ländliche Entwicklung 
sowie der Connecting Europe Facility. Ge-
meinschaften und Regionen, die von CO2-
intensiven Tätigkeiten abhängig sind, wer-
den am stärksten betroffen sein, weshalb 
eine längerfristige Unterstützung während 
des Strukturwandels zur Klimaneutralität 
erforderlich ist. Dies soll vor allem der »Just 
Transition Fund« leisten, der in Deutschland 
unter anderem in den Braunkohleregionen 
Lausitz, Mitteldeutsches und Rheinisches 
Revier derzeit die ersten Projekte anstößt. 
 
Mit der Bepreisung von CO2-Emissionen 
im Rahmen des Europäischen Emissions-
handels werden nicht nur Emissionen 

erfolgreich verringert, sondern gleichzeitig 
erhebliche Einnahmen für die Mitgliedstaa-
ten zur Bekämpfung des Klimawandels und 
zunehmend auch zur Unterstützung eines 
gerechten Übergangs für Haushalte gene-
riert. 2026–2032 werden 87 Milliarden Euro 
aus den Einnahmen des neuen Emissions-
handels für den Gebäude- und Verkehrs-
sektor in den Europäischen Klimasozial-
fonds fließen, aus dem Mitgliedsstaaten 
Programme finanzieren müssen, um finan-
ziell schwache Haushalte und Kleinstunter-
nehmen zu unterstützen, die von Energie- 
oder Mobilitätsarmut bedroht sind. Neben 
Transferleistungen sollen diese Program-
me in erster Linie eine Hilfe bei Investi tio-
nen zur Klimaneutralität darstellen, z. B. 
zur Gebäudedämmung, der Anschaffung 
von Elektrofahrzeugen oder dem Ausbau 
des lokalen Personennahverkehrs. Damit 
diese Mittel ihre soziale Wirkung möglichst 
stark entfalten, ist es wichtig, dass die Mit-
gliedsstaaten diese Programme so zielge-
nau wie möglich auf die von Energie- oder 
Mobilitätsarmut betroffenen Haushalte 
und Kleinstunternehmen konzentrieren. 
Sozialverbände und ähnliche Stakeholder 
müssen bei der Erarbeitung der zugehö-
rigen nationalen Pläne, die bis Mitte 2025 
abgeschlossen sein sollten, eng eingebun-
den werden. Die Europäische Kommission 
möchte diesen Prozess, der in vielen Mit-
gliedsstaaten noch nicht weit fortgeschrit-
ten ist, eng begleiten. Die kürzlich von 
Europäischem Parlament und Rat verab-
schiedete Richtlinie über die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden legt verpflichtet 
die Mitgliedsstaaten zu ehrgeizigen Einspa-
rungen beim Energieverbrauch des Wohn-
gebäudebestands, wobei ein bedeutender 
Beitrag dazu durch Maßnahmen bei den am 
wenigsten effizienten Gebäuden erreicht 
werden soll. Davon werden gerade einkom-
mensschwache Haushalte, die häufig in 
solchen Gebäuden leben, durch niedrigere 
Energierechnungen und höhere Wohnqua-
lität profitieren. Energetische Sanierungen 
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kosten aber natürlich zunächst Geld. Ne-
ben dem Klimasozialfonds stehen dafür 
beispielsweise in Deutschland Mittel aus 
dem während der Corona-Pandemie auf-
gelegten EU-Wiederaufbau- und Resilienz-
fonds zur Verfügung, und dies auch für 
einen Empfängerkreis jenseits der unmit-
telbar von Energiearmut bedrohten Grup-
pen. Allerdings ist Sozialpolitik an sich eine 
Zuständigkeit der individuellen Mitglieds-
staaten und der EU-Haushalt in seinem 
Umfang nicht auf breite sozialpolitische 
Unterstützungsprogramme ausgelegt. Da-
her wird bis auf weiteres auch die nationale 
Sozialpolitik eine bedeutende Rolle bei der 
»Just Transition« spielen müssen und sollte 
stärker auf diese ausgerichtet werden. Die 
Koordinierung der Maßnahmen von EU und 
Mitgliedstaaten ist daher von entscheiden-
der Bedeutung, um eine möglichst hohe 
Wirksamkeit der Unterstützungsprogram-
me zu erzielen.
 
Trotz, oder gerade wegen, der derzeit ab-
flauenden Energiekrise ist es Europa zwi-
schen 2019 und jetzt gelungen, sich einen 
weitreichenden, wirkungsvollen und fein 
abgestimmten Gesetzesrahmen für den 
Weg zur Klimaneutralität bis 2050 zu geben. 
Nach den Europawahlen wird die Umset-
zung dieses Rahmens in die gesellschaft-
liche Wirklichkeit die zentrale Aufgabe der 
europäischen Klima- und Energiepolitik 
sein. Dies gilt nicht nur beim Ausbau der 

erneuerbaren Energien oder der Stärkung 
der dafür nötigen industriellen Wertschöp-
fungsketten, sondern auch dabei, den Über-
gang zur Klimaneutralität so zial gerecht zu 
gestalten. Die Europäische Kommission 
möchte Sie und Ihre Organisationen einla-
den, sich in diesen herausfordernden Pro-
zess einzubringen. Gerade auch die Vertre-
tungen der Kommission in Berlin, München 
und Bonn sowie die über die Bundesrepu-
blik verteilten Europe Direct Zentren4 ste-
hen dafür gerne als erste Anlaufpunkte zur 
Verfügung.

Erschienen in den BBE Europa-Nachrichten 
Nr. 3 vom 21.3.2024. 
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Die Nachfrage an Menschen, die sich ehren-
amtlich für die Gemeinschaft engagieren, 
ist in Deutschland groß. Sei es in Pflege-
einrichtungen, Sportvereinen oder Natur-
schutzzentren, Freiwillige werden gesucht. 
Wofür also brauchen wir Programme, die 
internationale Freiwilligendienste fördern?

Engagement Global koordiniert verschie-
dene Programme, die den Austausch zwi-
schen Globalem Norden und Globalem 
Süden unterstützen. Der entwicklungspo-
litische Freiwilligendienst weltwärts ist 
eines davon und bietet jungen Menschen 
die Möglichkeit, sich zwischen sechs und 
24 Monaten mit staatlicher Förderung in 
einem gemeinnützigen Projekt zu engagie-
ren. Unterstützt werden Organisationen im 
Globalen Süden und in Deutschland. Wel-
cher Mehrwert ist daraus zu erwarten?

Globale Herausforderungen brauchen 
globale Antworten

Ob Klimawandel, Erhalt der Artenvielfalt, 
menschengerechte Arbeitsbedingungen 
oder die Überwindung von Konflikten: Die 
komplexen Herausforderungen unserer Zeit 
verlangen nach globaler Zusammenarbeit. 
Es reicht nicht, allein im eigenen Haus für 
Ordnung zu sorgen. Dieses Verständnis liegt 
auch den Sustainable Development Goals, 
den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen, zu Grunde. Nur wenn wir in der 
Lage sind, die Zusammenhänge in unserer 

Welt zu verstehen und die globalen Aus-
wirkungen unseres Handelns mitzudenken, 
können wir gemeinsam handeln und die 
Herausforderungen bewältigen.

Wo aber sind die passenden Ansätze zu 
finden und die Menschen, die diese mit 
Leben füllen? Ein internationaler Freiwil-
ligendienst kann die nötigen Impulse lie-
fern. Durch das Leben und Arbeiten im 
Ausland haben Freiwillige die Möglichkeit, 
einen Perspektivwechsel zu erfahren. Im 
Austausch mit den Kolleginnen und Kolle-
gen im Projekt und den Menschen vor Ort 
entwickeln sie ihre Persönlichkeit weiter, 
lernen globale Zusammenhänge und Wech-
selwirkungen zu verstehen und erwerben 
Kompetenzen für ihr zukünftiges Handeln. 

Gelingen kann dies nur im Rahmen von sta-
bilen, zivilgesellschaftlichen Partnerschaf-
ten zwischen je einer deutschen und einer 
ausländischen Organisation. Bei weltwärts 
etwa besteht ein weitverzweigtes Netzwerk 
mit Tausenden solcher Partnerschaften, in 
denen Freiwillige persönlich gut begleitet 
entdecken können, welche Themen wichtig 
sind. Gleichzeitig festigen die Freiwilligen 
die internationalen Partnerschaften. Hier 
werden die Besonderheit des deutschen 
Ansatzes in der Entwicklungszusammen-
arbeit sichtbar: Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung fördern, lokale Projekte 
unterstützen und zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen stärken. 

INGRID ARENZ

GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN BRAUCHEN GLOBALE 
ANTWORTEN: EIN INTERNATIONALER FREIWILLIGENDIENST 
FÖRDERT ENGAGEMENT – LANGFRISTIG
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weltwärts wirkt

Um das entwicklungspolitische Profil wei-
ter zu schärfen, hat weltwärts 2013 eine 
Incoming-Komponente eingeführt. Im Er-
gebnis zeigt sich, dass die Süd-Nord-Kom-
ponente, mit der Freiwillige aus Ländern 
des Globalen Südes einen weltwärts-Frei-
willigendienst in Deutschland leisten kön-
nen, ein voller Erfolg ist. Für die Umsetzung 
arbeiten das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) und das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) eng zusammen. So profitieren die 
Freiwilligen und die internationalen Part-
nerschaften von der Struktur des Bundes-
freiwilligendienstes und den entwicklungs-
politischen Schwerpunkten des weltwärts-
Programms. Dies zeigt sich beispielsweise 
in stetig steigenden Teilnahmezahlen so-
wie den Zufriedenheitswerten bei den ehe-
maligen Teilnehmenden.

Dass weltwärts insgesamt seine Ziele 
erreicht, belegen die jährlichen Freiwilli-
genbefragungen. Drei Monate nach ihrer 
Rückkehr bittet weltwärts alle Ehemaligen 
um eine Bewertung des Freiwilligendiens-
tes. In der letzten Befragung gaben über 
90 Prozent der Ehemaligen an, dass sie 
ein besseres Verständnis von globalen Zu-
sammenhängen erworben haben und sich 
bewusster über globale Ungleichgewichte 
geworden sind. 93 Prozent sind motiviert 
solidarisch zu handeln. Etwa die Hälfte der 
Ehemaligen engagierten sich zum Befra-
gungszeitpunkt bereits ehrenamtlich. Bei 
mehr als zwei Drittel der Befragten, die 
sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht enga-
gierten, besteht ein großes Interesse dies 
zukünftig zu tun. Die Ergebnisse zeigen, 
dass ein internationaler Freiwilligendienst 
gesellschaftliches Engagement fördert – 
über den Freiwilligendienst hinaus.

Die Impulse wirken auch Jahre nach dem 
Freiwilligendienst noch nach, speziell in 
Deutschland, wie eine Studie des Deutschen 
Evaluierungsinstituts der Entwicklungszu-
sammenarbeit belegt. Die Studie beschei-
nigt dem Programm »ein großes Potenzial 
für Wirkungen in Deutschland«. Auch mit 
zunehmendem Abstand zum Freiwilligen-
dienst seien Wissen, Kompetenzen und 
Einstellungen sowie das entwicklungspoli-
tische Engagement von Freiwilligen unver-
ändert hoch. Nachweislich engagierten sich 
viel mehr Ehemalige für Themen der globa-
len Gerechtigkeit als zu Beginn des Diens-
tes. Die Evaluierung belegt auch Verände-
rungen bei Eltern sowie Freundinnen und 
Freunden von ehemaligen Teilnehmenden.

Engagement stärken

Viele der 50.000 weltwärts-Rückkehrerin-
nen und Rückkehrer engagieren sich bei 
den Organisationen, die sie während ihres 
Freiwilligendienstes begleitet haben. Eini-
ge qualifizieren sich bei Engagement Glo-
bal im Programm Bildung trifft Entwicklung 
und geben ihre Erfahrungen und ihr Wissen 
an Schulen und andere Einrichtungen wei-
ter. Finanziell fördert Engagement Global 
die entwicklungspolitische Bildungsarbeit 
mit dem Aktionsgruppenprogramm und 
dem Förderprogramm Entwicklungspoliti-
sche Bildung.

Engagement in allen Lebenslagen

Engagement Global bietet Angebote 
für den Nord-Süd-Austausch für alle 
Altersgruppen: Das entwicklungspoli-
tische Schulaustauschprogramm ENSA 
fördert Schulpartnerschaften zwischen 
Deutschland und Ländern des Globa-
len Südens. Das Deutsch-Afrikanische 
Jugendwerk bietet Jugendgruppen aus 
Deutschland und afrikanischen Ländern 
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die Möglichkeit sich zu begegnen und 
begleitet junge Berufstätige und Auszu-
bildende bei ihrer Hospitation. Das ASA-
Programm qualifiziert junge Menschen 
in Seminaren und einer dreimonatigen 
Projektphase in einem von mehr als 
50 ländern in afrika, asien, lateinameri-
ka oder Südosteuropa dazu, Verantwor-
tung für eine nachhaltige Entwicklung 
zu übernehmen. Der Konkrete Friedens-
dienst ist ein Angebot für junge Men-
schen aus NRW, die eigenständig ein 
Projekt im Ausland planen wollen. Der 
Senior Experten Service richtet sich an 
Fachkräfte im Ruhestand oder in einer 
beruflichen auszeit (weltdienst 30+). 

Was sind die Herausforderungen?

Natürlich steht weltwärts so wie andere 
Freiwilligenprogramme auch vor gewissen 
Herausforderungen:

Knapper werdende Ressourcen, steigende 
Ausgaben in Deutschland und den Partner-
ländern und die zurückgehende Spenden-
bereitschaft schränken die Zahl der mögli-
chen Angebote an einigen Stellen ein.

Gleichzeitig wächst der Wunsch junger 
Menschen in Deutschland nach flexible-
ren und weniger als ein Jahr dauernden 
Formaten – eine Herausforderung für die 
Organisationen. 

weltwärts sucht nach Möglichkeiten, jun-
ge Menschen in der ganzen Breite der Ge-
sellschaft anzusprechen. Denn 94 Prozent 
der Teilnehmenden haben das Abitur. Sie 
stammen überwiegend aus besser situier-
ten Verhältnissen. weltwärts ermöglicht al-
len Interessierten eine Teilnahme am Pro-
gramm, etwa durch Nachteilsausgleiche, 
und versucht Hürden auch bei den Vertrau-
enspersonen von potenziellen Bewerben-
den abzubauen.

Wer kann mitmachen?

An weltwärts können junge Menschen 
zwischen 18 und 28 Jahren teilnehmen. 
Junge Erwachsene mit einer Beeinträchti-
gung können bis zum Alter von 35 Jahren 
weltwärts gehen. Interessierte sollten die 
Schule oder eine Berufsausbildung abge-
schlossen haben oder eine anderweitige 
Eignung mitbringen. 

Durch die staatliche Förderung werden die 
Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Versi-
cherungen und Seminare übernommen. An 
den Kosten für Reise oder Taschengeld kann 
die Organisation die Freiwilligen beteiligen. 
Für junge Menschen mit einer Beeinträch-
tigung oder aus einkommensschwachen 
Familien gibt es einen Nachteilsausgleich. 
Auf Antrag werden außerdem inklusionsbe-
dingte Mehrkosten übernommen. 

Erschienen in den BBE Europa-Nachrichten 
Nr. 4 vom 18.4.2024. 
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Weitere Informationen: 
ü www.engagement-global.de 
ü https://www.weltwaerts.de/de/
ü ht t ps ://w w w.we l t w aer t s .de/de/ 
weltwaerts-boerse-freiwilligendienst.html
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Politisch korrekt formulieren als Minimal
anforderung im öffentlichen Diskurs

Wer sich zum »Nahost-Konflikt« zu Wort 
meldet, muss seine Worte sorgsam wählen. 
Schnell gerät er/sie unter die Räder der öf-
fentlichen Diskurskritik. »Politische Korrekt-
heit« ist gefragt. Zu Recht. Wer die Einfor-
derung politisch korrekter Begrifflichkeiten 
und Formulierungen als Einengung begreift, 
liegt nicht unbedingt falsch: Ja, die Suche 
nach der »richtigen Formulierung« engt ein, 
sie verbietet das Raushauen irgendwelcher 
Formulierungen, die zu Verletzung, Demüti-
gung und Ausgrenzung insbesondere jener 
führen kann, die sich bereits außerhalb von 
Diskursen Verletzung, Ausgrenzung und De-
mütigung ausgesetzt sehen.

Dass die »richtige« oder zumindest »poli-
tisch nicht inkorrekte« Formulierung nicht 
immer gelingt, ist jedem und jeder bewusst, 
der/die sich jemals bemüht hat, im Heiklen 
zu formulieren. Und dass die Befürchtung, 
möglicherweise falsch verstanden zu wer-
den oder, schlimmer noch, richtig verstan-
den zu werden, aber das Falsche gesagt zu 
haben, nicht zur verdrucksten Debatte oder 
gar zur Verstummung führen darf, ist im In-
teresse produktiver Diskurse ebenso klar. 
Hier ist Großzügigkeit von allen Seiten ge-
fordert. Nicht jede/r, der/die das schnelle 
Ende der Bombardierung Gazas fordert, be-
streitet Israel das Recht, sich selbst zu ver-
teidigen und die Sicherheit seiner Bürger/
innen gewährleisten zu wollen. Und nicht 
jede/r der/die die Gräueltaten der Hamas 

verurteilt, ist gleichgültig gegenüber dem 
Leid der Bürger/innen Gazas. Dies gilt auch 
dann, wenn in den jeweiligen Stellungnah-
men mehr Gewicht auf das Eine und weni-
ger Gewicht auf das Andere gelegt wird. 

Aber die Notwendigkeit des Bemühens, um 
politisch korrekte Formulierungen zu ver-
neinen, hieße, dem/der Sprecher/in die Ver-
antwortlichkeit für das Gesagte in all sei-
nen Dimensionen zu nehmen. Auch wenn es 
mitunter weniger »fetzt«: politisch korrek-
tes Formulieren ist die Minimalanforderung 
im öffentlichen Diskurs.[1]

Wie kompliziert dies im Falle des Terroran-
griffs der Hamas und der Bombardierung 
des dicht besiedelten Gaza-Streifens durch 
die israelische Armee werden kann, muss-
te auch Jürgen Habermas erfahren, der zu 
seinem überaus vorsichtigen Statement 
»Grundsätze der Solidarität« [2] scharfe 
Gegenreaktionen von Wissenschaftskolleg/ 
innen [3] erfuhr, weil das Statement aus 
Sicht der Kritiker/innen 

	y zwar das Morden und die Geiselnahme  
der Hamas verdamme, nicht aber in glei-
chem Maße die Verletzung der Menschen-
würde der Tod und Zerstörung ausge-
setzten palästinischen Zivilisten in Gaza 
thematisiere

	y zwar den wachsenden Antisemitismus in 
Deutschland anspreche, nicht aber die in 
Deutschland ebenso wachsende Islamo-
phobie

MIchaEl ERNSt-PÖRKSEN

ISRAEL, HAMAS, PALÄSTINA –  
EIN THEMA FÜR ZIVILGESELLSCHAFTLICHE  
ORGANISATIONEN IN DEUTSCHLAND
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	y mit Blick auf Gaza nicht von Genozid spre-
chen will, dabei aber den Stand der Ge-
nozidforschung unberücksichtigt lasse, 
nach der es darauf ankomme, rechtzeitig 
auf genozidale Tendenzen aufmerksam 
zu machen, bevor es zum tatsächlichen 
Genozid komme

	y und bei der Aufzählung der Prinzipien 
der Kriegsführung die Beachtung des in-
ternationalen Rechts nicht benenne.

»Politisch korrekt« bezieht sich also nicht 
nur darauf, was mit welchem Subtext ge-
sagt wird, sondern auch darauf, was mit 
Blick auf das gedachte Publikum insgesamt 
gesagt werden müsste, ein im historisch, 
politisch, emotional und religiös aufgela-
denen Israel-Hamas-Palästina-Krieg durch-
aus schwieriges Unterfangen.

Probleme eines offenen Diskurses

Dies mag einer der Gründe dafür sein, dass 
sich die organisierte Zivilgesellschaft in 
Deutschland schwertut, zum Israel/Gaza/
Palästina-Konflikt in einen fruchtbaren 
Diskurs zu treten, der helfen könnte, zu-
mindest hierzulande Raum zu schaffen für 
freie Gedanken und freie Rede in Respekt 
für den gegensätzlichen Gedanken und die 
gegensätzliche Rede.

Hinderlich ist dabei auch der Druck auf die 
Beteiligten, sich für oder gegen »eine der 
Seiten« auszusprechen, Partei zu ergreifen 
und Solidarität zu bekunden. Die im Ergeb-
nis entstehende Debatte ist fruchtlos [4]: 

	y Verteidiger/innen Israels begründen die 
Zerstörung Gazas mit dem Überfall der 
Hamas, Verteidiger/innen Palästinas se-
hen den Überfall der Hamas verursacht 
durch die jahrzehntelange Unterdrückung 
der Palästinenser/innen durch Israel,

	y Verteidiger/innen Israels halten die mas-
senhafte Tötung der Bewohner/innen 
Gazas im Kampf gegen die Hamas für un-
vermeidbar, Verteidiger/innen Palästinas 
verweisen auf internationales Recht und 
auf die Tatsache, dass die Politik Israels 
letztlich zum Nachwachsen terroristi-
scher Strukturen führen wird 

	y und so endlos weiter. 

Die Fruchtlosigkeit der Debatte nimmt ihr 
nichts von ihrer fatalen Wirkung auf die an 
der Debatte Beteiligten: Sie üben sich ein 
in die Rechtfertigung von Grausamkeit und 
Vernichtungshandeln, fern ab von allem, 
was gerechtfertigt werden kann. Jenseits 
der überschrittenen Grenzen aber lässt 
sich nicht mehr argumentieren, dem Mora-
lischen fehlt hierfür die Sprache, oder wie 
Hannah Arendt in anderem Kontext formu-
lierte: »Das Moralische versteht sich von 
selbst.« [5] Wo das »Selbstverständliche« 
verloren geht, ist produktiver Diskurs nicht 
möglich, weil ihm die axiomatische Basis 
fehlt. 

Zu allem Überfluss verliert sich die Debatte 
regelmäßig in ebenso fruchtlosem Label-
ling der Argumentationsweise der jeweils 
anderen Seite als »antisemitisch« oder 
»islamophob«, rhetorisch aufgeheizt mit 
Holocaust-Vergleichen (z. B. bei der in Re-
aktion auf die von der Hamas ausgeübten 
barbarischen Mord- und Verschleppungs-
aktion vollzogenen rigorosen Abschottung 
und aktuell Tötung palästinensischer Men-
schen in Gaza) [6].

Bereits die Frage nach dem »Warum?« des 
Mordbrennens der Hamas ist risikoreich: 
Verstehenwollen gerät unter Rechtferti-
gungsverdacht (eben noch »Putinverste-
her«, jetzt »Hamasversteher«), so als solle 
gar kein Grund gefunden werden, der Men-
schen dazu bringen kann, Gräueltaten nicht 
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vorstellbaren Ausmaßes zu vollbringen. 
Denn Wissen kann hinderlich sein, wenn 
allein Zorn die Debatte beherrschen soll.

Israels Sicherheit –  
Sicherheit für Palästina

Über all dem: das zum Stehsatz politischer 
Stellungnahmen geronnene Wort Merkels 
von der »deutschen Staatsräson«, deren 
Teil die Sicherheit Israels sein soll. Abge-
sehen davon, dass der Begriff der »Staats-
räson« im Allgemeinen Fremdkörper im 
System parlamentarischer Demokratie und 
einer offenen Gesellschaft ist, und abge-
sehen davon, dass deren Konkretisierung 
im Hinblick auf die Sicherheit Israels in der 
deutschen Bevölkerung alles andere als 
stabil verankert ist [7]: Die Sicherheit Paläs-
tinas taucht im Gerede von der deutschen 
Staatsräson nicht auf, was für all jene 
zum Problem wird, die die Verantwortung 
Deutschlands für die Sicherheit jüdischen 
Lebens in Israel ernst nehmen und gleich-
zeitig die Position vertreten, dass es keine 
Sicherheit für Israel geben wird ohne Frei-
heit, Demokratie und Sicherheit für Paläs-
tina – auch wenn nach wie vor unklar ist, in 
welcher Territorialität Palästina zu denken 
sein wird [8].

Kurzum: Die Debatte – soweit sie überhaupt 
zustande kommt – krankt bereits im Ansatz 
an der verbreiteten Unfähigkeit der Debat-
tierenden, das kulturelle, historische, reli-
giöse, soziale, wirtschaftliche, politische 
(auch sicherheitspolitische) Aspekt- und 
Perspektivenbündel der jeweils anderen 
Seite(n) anzuerkennen, zumindest als Aus-
gangspunkt einer Debatte.

Dabei steht viel auf dem Spiel, nicht nur in 
der mit Mord, Krieg und Totschlag überzo-
genen Region, sondern auch hier, geogra-
fisch »weit vom Schuss«. Hier geht es um 
nicht weniger als um das Zusammenleben 
exilierter Palästinenser/innen und ihrer 

Nachkommen mit jüdischen Menschen und 
deren jeweiligem parteiergreifenden Um-
feld. Jahrzehntelang standen in diesem Zu-
sammenhang islamophobe Muster der öf-
fentlichen Kommunikation im Vordergrund 
antidiskriminierender Politikansätze in 
Staat und Gesellschaft. Seit dem 7. Oktober 
2023 tritt öffentlich zur Schau getragene 
Judenfeindlichkeit bis hin zu Judenhass in 
seit Jahrzehnten nicht bekanntem Ausmaß 
hinzu. Perfiderweise nutzt die tief antise-
mitische Rechte genau diese Entwicklung 
zu weiterer Hetze gegen Muslime. 
 
Die organisierte Zivilgesellschaft  
als Akteur

An dieser Stelle kommt die organisierte Zi-
vilgesellschaft ins Spiel. Nicht dass sie als 
organisierte Zivilgesellschaft in Deutsch-
land besonders geeignet wäre, Lösungen zu 
formulieren, die ihrerseits geeignet wären, 
die kriegsgebeutelte Region zu befrieden. 
Aber sie kann im eigenen Land helfen, die 
aufgeheizte Debatte in einen fruchtbaren 
Diskurs zu führen, an dem all diejenigen 
teilnehmen können, die diese Teilnahme 
suchen, und in den sie all die Positionen 
einbringen können, die sie vertreten, wie 
fundiert oder nicht fundiert auch immer.

Dabei geht es nicht allein darum, jüdische 
und muslimische Menschen, Israeli und Pa-
lästinenser/innen in einen Austausch zu 
bringen. Vielleicht ist dies nicht einmal das 
Wichtigste. Das Wichtigste ist, hier lebende 
Menschen generell in die Lage zu verset-
zen, ihre eigenen Haltungen zum Konflikt 
zwischen Israeli und Palästinenser/innen 
zu äußern und auf ihre Tragfähigkeit hin zu 
überprüfen. Das Mittel, dies zu bewerkstel-
ligen, ist der offene Diskurs, und diesen zu 
organisieren, kann der organisierten Zivil-
gesellschaft gelingen.

Zu diesem Zweck muss sie sich allerdings 
selbst frei machen von möglicherweise 
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vorgefassten, festgefahrenen, rituell über-
nommen Positionen und »strategischen 
Wahrheiten«, Denklinien also, die für »wahr« 
gehalten werden, weil sie im gegebenen 
ideologischen Gerüst »wahr« sein müssen.

Dieser Diskurs wird ohne den offenen Blick 
in die Geschichte des Konflikts nicht aus-
kommen, der auch Kontroverses offenle-
gen könnte, zum Beispiel:

	y dass die Gründung des Staates Israel 
nicht allein als die eine Antwort »der 
Welt« auf den Holocaust anzusehen ist, 
sondern in der langen historischen Linie 
auch auf Entscheidungen basiert, die be-
reits in den 1910er und 1920er Jahren u. a. 
im diplomatischen »Spiel« Großbritanni-
ens und Frankreichs gefällt wurden [9] 
und ihren Ausgangspunkt schon in den 
Immigrationsbewegungen des 19.  Jahr-
hunderts hatten, [10] auch wenn der 
entscheidende Handlungs-Impuls für die 
durch die neu konstituierten Vereinten 
Nationen völkerrechtlich legitimierte 
Staatsgründung auf der internationalen 
Reaktion auf die durch Deutschland ver-
übte Entrechtung, Verfolgung und mas-
senhafte Ermordung der europäischen 
Juden beruht

	y dass die mit der Gründung des Staates 
Israel und dessen territorialer militäri-
scher Durchsetzung 1948 einhergehende 
Vertreibung der Palästinenser/innen bei 
den an der Vorbereitung der völkerrecht-
lichen Legitimierung der Staatsgründung 
Beteiligten bei den Vereinten Nationen 
teilweise auf schiere Ignoranz stieß [11]

	y dass die Parole »From the River to the 
Sea« durchaus auch politische Strömun-
gen in der israelischen Gesellschaft und 
Verlautbarungen von Teilen der israeli-
schen Regierung widerspiegelt [12]

	y dass die Zwei-Staaten-Lösung gegenwär-
tig wie – von kurzen Phasen abgesehen –  

historisch weder in der israelischen 
noch in der palästinensischen Gesell-
schaft mehrheitsfähig ist bzw. gewesen 
ist und doch in beiden Gesellschaften 
mehrheitlich als die wahrscheinlichste 
Zukunftsvariante angesehen wird [13] 

	y dass der Israel-Palästina Konflikt zwar 
religiös aufgeladen, im Kern aber ein 
Konflikt um Land ist, in dem wohlbe-
gründetes Recht gegen wohlbegründe-
tes Recht steht [14], dass im Falle Israels 
der territoriale Konflikt allerdings da-
durch verschärft wird, dass »jeder ein-
zelne Einwohner noch immer und auf 
lange Zeit hin um seine physische Exis-
tenz bangen muss« [15] 

	y dass natürlich auch durch den offiziel-
len Sprachgebrauch historische und po-
litische Statements abgegeben werden: 
wer von »besetzten Gebieten« spricht, 
spricht nicht von »Palästina«; wer ernst-
haft vom Recht der Palästinenser auf 
einen eigenen Staat ausgeht, dessen 
territoriale Umrisse zumindest grob fest-
liegen, sollte diesen Staat auch benen-
nen können, statt nur unbestimmt von 
»Gebieten« zu sprechen [16]

	y dass in der deutschen (weitgehend al-
lerdings auch in der internationalen) De-
batte aktuell und historisch die Politik 
Israels im Fokus steht, die am Diskurs 
Beteiligten im Wesentlichen sortiert wer-
den in Personen und Einrichtungen, die 
Israels Politik befürworten oder ableh-
nen, für Verständnis werben oder für 
Verurteilung; die Politik der unterschied-
lichen palästinensischen Gruppierungen 
oder gar der in den Konflikt involvierten 
Regierungen der Nachbarländer (Liba-
non, Syrien, Jordanien, Golf-Staaten ein-
schließlich Jemen, Ägypten) wird im Hin-
blick auf deren Beiträge zur Lösung oder 
Verschärfung des Konflikts selten oder 
gar nicht thematisiert (vielleicht weil wir 
an die Regierungen der Nachbarländer, 
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	y an die Hamas und an die Palestinian 
Authority unter Abbas die Ansprüche, 
an denen wir Israels Politik messen, gar 
nicht erst stellen?) 

	y und sicherlich Vieles mehr.

»Diskurs« soll hier nicht allein »Reden« 
heißen, sondern auch »gemeinsames 
Handeln«, gemeinsames Wirksamwerden, 
nicht zuletzt mit Blick auf die deutsche 
Außenpolitik und auf deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit. Und »organisierte 
Zivilgesellschaft« soll nicht nur Menschen-
rechtsorganisationen und Träger der poli-
tischen Bildung einbeziehen. Das gesamte 
Spektrum ist gefragt, von Kultur zu Sport, 
zu Umwelt, Kinder-, Jugend- und Altenhil-
fe, Freizeit, Wissenschaft: alle sind gemeint, 
weil alle beitragen können zu einem auf 
Verständigung orientierenden offenen Dis-
kurs innerhalb der deutschen Gesellschaft, 
die gegenwärtig – angesichts der interna-
tionalen Bedrohungslagen vielleicht nicht 
zu Unrecht – auf Kriegstüchtigkeit orien-
tiert wird. Gefordert ist gerade jetzt die 
verstärkte Orientierung auf Friedens- und 
Konfliktfähigkeit im Innern der Gesell-
schaft: gegensätzliche Positionen aushal-
ten, das Gegenüber respektieren, offene 
Enden offenlassen können, so lange Eini-
gung nicht erzielt werden kann.

Wer soll’s bezahlen?

Eva Illouz ist zuzustimmen: »Ein paar Tau-
send Jahre Exil und unbarmherzige Ver-
folgungen erlegen der Welt, das heißt der 
nicht-jüdischen Welt, die moralische Ver-
pflichtung auf, dafür zu sorgen, dass das 
Recht der Juden auf ein Territorium und 
nationale Souveränität niemals infrage ge-
stellt wird.« [17] Die Sicherheit Israels zu 
gewährleisten, zielt auf die materielle Ab-
sicherung des Existenzrechts Israels. Wenn 
die Sicherheit Israels »deutsche Staatsrä-
son« sein soll, muss der deutsche Staat 

diese Sicherheit auch zum Thema gesell-
schaftlicher Entwicklung in Deutschland 
machen. Hierzu gehört nicht nur die För-
derung wissenschaftlicher Forschung zur 
Frage der Determinanten der Sicherheit Is-
raels, zu denen auch die Akzeptanz des Si-
cherheitsbedürfnisses von Palästinenser/
innen gehört (ohne Sicherheit und Demo-
kratie, ohne wirtschaftliche Entwicklungs-
perspektive für Palästina keine Sicherheit 
Israels) [18]. Öffentliche Finanzierung wird 
darüber hinaus für Projekte im gesamten 
oben ausgeführten Handlungsfeld der or-
ganisierten Zivilgesellschaft benötigt.

Öffentliche Finanzierung darf dabei aber 
nicht ihrerseits die Debatte unter Druck 
bringen, indem sie per zuwendungsrechtli-
cher Verengung die Mittelvergabe von Be-
kenntnissen abhängig macht, die wichtige 
Teile der Zivilgesellschaft von der Projekt-
finanzierung ausschließt, wie dies beispiels-
weise durch die so genannte Antisemi-
tismus-Klausel in Zuwendungsbescheiden 
der Berliner Kulturverwaltung geschehen 
sollte. [19] Insbesondere die staatliche 
Vermischung von Antisemitismus und der 
Kritik an der jeweiligen Politik israelischer 
Regierungen durch die Kennzeichnung des 
israelischen Staates als »jüdisches Kollek-
tiv«, wie dies im BDS-Beschluss des Deut-
schen Bundestags geschieht, erschwert es 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, gegen An-
tisemitismus aktiv vorzugehen und gleich-
zeitig – wohl wissend, dass Israel kein Staat 
ist wie jeder andere – die konkrete Politik 
der israelischen Regierung ebenso kritisch 
zu betrachten, wie die Politik jeder ande-
ren Regierung jedes anderen Staates, und 
ist selbst innerhalb der israelischen Gesell-
schaft durchaus umstritten [20]. 

Zivilgesellschaftliche Akteure sollten sich 
zwar schon generell hüten, allein dem 
Geld zu folgen. Sie sollten stattdessen je-
weils selbstbewusst überprüfen, inwieweit 
sie als Zuwendungsempfänger durch den 
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geldgebenden, »ermöglichenden Staat« 
politisch geführt werden. Im ohnehin 
schwierigen Handlungs- und Diskursgelän-
de Israel-Palästina gilt diese Regel in ver-
stärktem Maße.

Allerdings verfügt die organisierte Zivilge-
sellschaft selbst durchaus über erhebliche 
Mittel, um im beschriebenen Sinne auch 
ohne staatliche Förderung tätig werden 
zu können. Wenn der gesamte Bereich nur 
einen kleinen Teil seiner frei verfügbaren 
Rücklagen einsetzen würde, kämen bereits 
erhebliche Millionenbeträge zusammen. 
Darüber hinaus ist es eine der zu Recht 
vielfach hervorgehobenen Vorzüge der or-
ganisierten Zivilgesellschaft, dass sie in 
der Lage ist, unbezahlte Arbeit, Geld- und 
Sachspenden zu mobilisieren. Zwar müs-
sen gemeinnützige Körperschaften die 
Regelungen zum »politischen Mandat« 
gemeinnütziger Körperschaften beachten, 
aber diese Regelungen bieten hinreichend 
Spielraum für die Bearbeitung der oben be-
schriebenen Handlungsfelder.

Am Geld sollte es also nicht liegen. Hand-
lungsfähig ist sie, die organisierte Zivilge-
sellschaft in Deutschland. Sie würde zudem 
neue Kraft gewinnen, wenn sie nicht weiter 
Energie in fruchtlose Positionitis und Can-
celpolitik verlieren würde.

QUELLEN

[1] »Politisch korrekt« heißt im hier gege-
benen Zusammenhang: in der Sprache in-
klusiv statt ausgrenzend, in der Benennung 
politischer Sachverhalte aufklärend und 
von Wahrheitsinteresse geleitet statt ma-
nipulativ und auf Desinformation gerichtet.

[2] Jürgen Habermas u. a., »Grundlagen der 
Solidarität«, November 2023, abrufbar unter 
https://www.normativeorders.net/2023/
grundsatze-der-solidaritat/

[3] Adam Tooze u. a., »The principle of hu-
man dignity must apply to all people«, No-
vember 2023, abrufbar unter https://www.
theguardian.com/world/2023/nov/22/the-
principle-of-human-dignity-must-apply-to-
all-people 

[4] Bei Amos Oz heißt es dazu mit Blick auf 
die Handlungsmöglichkeiten Europas be-
reits 2002: »So, if you have an ounce of help 
or sympathy to offer, now is the time to ex-
tend it to the two patients. You no longer 
have to choose between being pro-Israel or 
pro-Palestine. You have to be pro-peace.« 
Amos Oz, How to cure a fanatic, London 
2012, S.40 und an anderer Stelle: »I wish Eu-
rope would learn to see the ambiguity of 
the Israeli-Arab conflict rather than pain-
ted in black and white.« (ebd. S.93); siehe 
auch Meron Mendel »Über Israel reden«, 
Köln 2023, S. 78

[5] Hannah Arendt, »Persönliche Verant-
wortung in der Diktatur«, 1964/1965 in dies. 
»Israel, Palästina und der Antisemitismus«, 
Berlin 1991, S.13

[6] siehe beispielhaft Masha Nessen, »In 
the shadow of the Holocaust«, 2023, ab-
rufbar unter https://www.newyorker.com/
news/the-weekend-essay/in-the-shadow-
of-the-holocaust mit ihrer Gleichsetzung 
des Gaza-Streifens mit dem Warschauer 
Ghetto: »For the last seventeen years, Gaza 
has been a hyperdensely populated, impo-
verished, walled-in compound where only 
a small fraction of the population had the 
right to leave for even a short amount of 
time — in other words, a ghetto. Not like 
the Jewish ghetto in Venice or an inner-city 
ghetto in America but like a Jewish ghetto in 
an Eastern European country occupied by 
Nazi Germany.«; siehe auch die verstörende 
Parole, die gegenwärtig auf Demonstratio-
nen zu hören ist und angeblich Solidarität 
mit den Menschen in Gaza zum Ausdruck 
bringen soll: »Zionisten sind Faschisten«; 
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1969 hieß die Parole noch: »Schlagt die Zi-
onisten tot, macht den Nahen Osten rot«, 
zitiert bei Jean Améry, »Der neue Antisemi-
tismus«,1976, in ders. »Der neue Antisemi-
tismus«, Stuttgart 2024, S. 76

[7] Laut einer Umfrage der Bertelsmann-
Stiftung aus dem Jahre 2022 beantworten 
die Frage »Inwieweit trifft die folgende 
Aussage zu?: ›Vor dem Hintergrund der Ge-
schichte des Nationalsozialismus hat das 
heutige Deutschland eine besondere Ver-
antwortung für Israel‹« nur 27 % der Be-
fragten mit »trifft völlig zu / trifft eher zu« 
(Bertelsmann-Stiftung, »Deutschland und 
Israel heute: Zwischen Verbundenheit und 
Entfremdung« 2022, S. 32/33; zu Merkels 
Rede vor der Knesset aus 2008 siehe auch 
Mendel S. 37ff

[8] Hannah Arendt S. 39ff; siehe auch Ker-
mani in: Navid Kermani und Natan Sznaider: 
Israel – Eine Korrespondenz, München 2023, 
S. 32 (»Und wenn schon immer von der be-
sonderen Verantwortung Deutschlands für 
Israel die Rede ist – warum dann auch nicht 
von der besonderen Verantwortung der 
Deutschen für die Palästinenser?«) 

[9] Tom Segev »Es war einmal ein Palästi-
na«, München 2005, S. 43ff 

[10] vgl. Amy Dockser Marcus, »Jerusalem 
1913«, London 2008, S. 40ff; siehe auch Ri-
chard C. Schneider, »Die Sache mit Israel«, 
München 2023, S. 180

[11] Siehe Stéphane Hessel in ders. und 
Elias Sanbar »Israel und Palästina«, Berlin 
2012, S. 24f. Stéphane Hessel war ab 1948 
UN-Diplomat. In 2012 schreibt er: »Damals 
dachten wir nicht, dass so etwas wie ein 
palästinensisches Volk existierte. Für uns 
gab es nur Araber, und diese Araber ver-
fügten über ein riesiges Gebiet, und die 
Briten, so dachten wir, würden niemandem 
Unrecht tun, wenn sie (…) einen Teil des 
ihrer Vormundschaft anvertrauten Landes 
diesen unglücklichen Juden überließen.«, 

a.a.O. S. 21, und weiter: »Erst 1967 haben wir 
wirklich begriffen, dass es ein palästinen-
sisches Volk gibt, das sich von den anderen 
arabischen Völkern unterscheidet und das 
eine Heimat hatte, nämlich Palästina, wo es 
seit Menschengedenken gelebt hatte und 
von wo es durch eine gewalttätige moder-
ne Armee vertrieben worden war. Wir be-
griffen, dass dies 1948 geschehen und dass 
dies für die Palästinenser eine Katastrophe 
war, eine Nakba.« ebd. S. 25

[12] vgl. Richard C. Schneider, »Die Sache 
mit Israel«, München 2023, S. 14, S. 135f, 
S. 188; dagegen amos Oz in Erläuterung der 
»Geneva Accords« aus 2003: »Its central 
principle is this: we put an end to the occu-
pation, and the Palestinians put an end to 
their war on Israel. We give up our dream 
of the Greater Israel, and they give up their 
dream of a Greater Palestine.« a.a.O. S. 83; 
siehe auch Muriel Asseburg / Jan Busse, 
»Der Nahostkonflikt«, 9. Auflage, München 
2024, S. 48 und S. 60 ff

[13] vgl. Amos Oz, a.a.O. S. 36; zum Zusam-
menhang zwischen verstärkter religiöser 
Orientierung der israelischen Gesellschaft 
und der sinkenden Bereitschaft, einer 
Zwei-Staaten-Lösung zuzustimmen, siehe 
auch Eva Illous, »Israel«, Berlin 2015, S. 81

[14] »The Palestinians are in Palestine be-
cause Palestine is the homeland and the 
only homeland of the Palestine people. (…) 
The Israeli Jews are in Israel because there 
is no other country in the world which the 
Jews, as a people, as a nation, could ever 
call home.« Amos Oz, a.a.O. S. 5, zum Thema 
»Recht gegen Recht« siehe auch ders., ebd. 
S. 30; »It is essentially no more than a ter-
ritorial conflict over the painful question of 
›whose land?‹«, ebd. S. 70. Und: »The fana-
tics on both sides are hard at work trying 
to turn what I described as a ›real estate 
dispute‹ into a Holy War.«, ebd. S.89; sie-
he auch bereits Ben Gurion 1919, zitiert bei 
Tom Segev, a.a.O., S. 129: »Jeder erkennt das 
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Problem in den Beziehungen zwischen den 
Juden und den Arabern. Aber nicht jeder 
erkennt, dass dieses Problem keine Lösung 
hat. Es gibt keine Lösung! (…) Wir wollen das 
Land für uns. Die Araber wollen das Land 
für sich.« Hierzu passt auch die Bemerkung 
Hessels über Ralph Bunche, der als ameri-
kanischer UN-Vermittler 1947 die Teilungsli-
nien zu verhandeln hatte: Er »hatte gut ver-
standen,« – so Hessel – »dass die Zionisten 
keine religiösen Fundamentalisten waren 
und sich deshalb mehr für Küstenregionen 
interessierten, von denen die industrielle 
und landwirtschaftliche Erschließung aus-
gehen konnte«, statt »für die religiösen Ju-
den sehr wichtige(n) Orte, Hebron zum Bei-
spiel oder Jericho« (a.a.O, S. 52) ; siehe aber 
auch Jean Améry, »Der ehrbare Antisemitis-
mus«, a.a.O. S.94: »Es steht im Nahostkon-
flikt Recht gegen Recht. Es steht aber nicht 
Gefahr gegen Gefahr gleicher Ordnung.«

[15] Jean Améry, »Mein Judentum«, 1969, 
a.a.O., S. 36

[16] siehe hierzu Elias Sanbar, a.a.O., S. 119f

[17] Eva Illouz, »Israel«, Berlin 2015, S.8

[18] siehe Hannah Arendt bereits 1943: 
»Kann die jüdisch-arabische Frage gelöst 
werden?« in dies., »Israel, Palästina und 
der Antisemitismus«, Berlin 1991, S. 109ff

[19] Der Text der von der Berliner Kulturver-
waltung vorgegebenen, erst nach Protes-
ten und im Wesentlichen aus juristischen 
Gründen inzwischen zurückgezogenen 
»Antisemitismus-Klausel« lautete wie folgt: 
»Die Zuwendungsempfängerin/der Zuwen-

dungsempfänger ist verpflichtet, sich zu 
einer vielfältigen Gesellschaft zu bekennen 
und sich gegen jedwede Diskriminierung 
und Ausgrenzung, sowie gegen jede Form 
von Antisemitismus gemäß der Antisemitis-
mus-Definition der International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) und ihrer Er-
weiterung durch die Bundesregierung zu 
stellen. Diese besagt: ›Antisemitismus ist 
eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, 
die sich als Hass gegenüber Juden ausdrü-
cken kann. Der Antisemitismus richtet sich 
in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-
jüdische Einzelpersonen und/oder deren 
Eigentum sowie gegen jüdische Gemeinde-
institutionen oder religiöse Einrichtungen. 
Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, 
der dabei als jüdisches Kollektiv verstan-
den wird, Ziel solcher Angriffe sein‹.«

[20] »Ich behaupte nicht, dass nicht man-
che Kritiken an Israel antisemitisch moti-
viert sein können. Ich stelle lediglich fest, 
dass es zu einem ausgefeilten kulturellen 
und intellektuellen Genre in der jüdischen 
Welt geworden ist, Kritik unter Verdacht zu 
stellen.«, Eva Illouz, a.a.O. S.27
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79 % der Georgierinnen und Georgier be-
fürworten einen Beitritt zur Europäischen 
Union1. Die Bürgerinnen und Bürger haben 
diese Unterstützung vielfach zum Ausdruck 
gebracht, besonders deutlich in den letz-
ten zwei Jahren, als Tiflis von Protesten ge-
gen die Regierung erfasst wurde. Aufgrund 
dieses unermüdlichen Strebens nach Euro-
pa erhielt Georgien den Status eines Kan-
didatenlandes für die EU-Mitgliedschaft. 
Dies war das Verdienst der georgischen 
Gesellschaft und nicht der Regierung. Am 
8. November 2023 empfahl die Europäische 
Kommission die Gewährung des Kandida-
tenstatus an Georgien. Nach Bekanntgabe 
der Entscheidung sagte die Präsidentin der 
Europäischen Kommission, Ursula von der 
Leyen, auf der Pressekonferenz: »Die Eu-
ropäische Union unterstützt voll und ganz 
den aufrichtigen Wunsch der überwiegen-
den Mehrheit der Bevölkerung Georgiens, 
der Europäischen Union beizutreten. Diese 
Bestrebungen müssen von den Behörden 
besser widergespiegelt werden«. In dieser 
Aussage lässt sich sowohl Unterstützung 
für die Bürgerinnen und Bürger Georgiens 
als auch einen Tadel für die Regierungspar-
tei erkennen.

Der öffentliche Protest steht im Zusam-
menhang mit dem Gesetz zur »Transparenz 

1 საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 
2003 წელის დეკემბერი, ჩატარებულია NDI-
ის დაკვეთით CRRC საქართველოს მიერ, 
გვ. 5, ხელმისაწვდომია: https://civil.ge/wp-
content/uploads/2023/12/NDI-Georgia_GGF-poll_ 
October_2023_Geo_VF.pdf 

ausländischer Einflussnahme«. Ursprüng-
lich war das gesetz im februar  2023 von 
der parlamentarischen Mehrheit im höchs-
ten Vertretungsorgan des Landes initiiert 
und in erster Anhörung angenommen wor-
den. In der Folge öffentlicher Proteste und 
Massendemonstrationen sah sich die Re-
gierung jedoch zum Rückzug des Gesetzes 
gezwungen. Doch ein Jahr später, Anfang 
april  2024, brachte es die Partei »georgi-
scher Traum« erneut in das Parlament ein 
und verabschiedete es innerhalb von zwei 
Monaten. Die georgische Präsidentin Sa-
lome Zurabishvili legte daraufhin ihr Veto 
gegen das Gesetz ein. Das Parlament über-
stimmte das Veto jedoch am 28. Mai 2024.

1. Inhalt des Gesetzes

sind alle nichtunternehmerischen (nichtge-
werblichen) juristischen Personen (dies ist 
die einzige Rechtsform für öffentliche Or-
ganisationen in Georgien, seien es Vereine, 
Verbände, Gewerkschaften, gemeinnützige 
Bildungseinrichtungen oder andere), deren 
jährlicher Einkommen aus mehr als 20 % 
internationaler Finanzierung besteht, ver-
pflichtet, sich in das öffentliche Register 
des Justizministeriums als eine Organisa-
tion einzutragen, die die Interessen einer 
ausländischen Macht wahrnimmt.2 Alle 
diese Organisationen müssen dabei eine 

2 Law of Georgia on Transparence of Foring 
Influence, მე-2 მუხლი, ხელმისაწვდომია: 
https://matsne.gov.ge/en/document/
view/6171895?publication=0.
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Erklärung ausfüllen, in der Informationen 
über die Quelle, die Höhe und den Zweck 
der im Laufe des Jahres erhaltenen und 
ausgegebenen Gelder angegeben werden.3

Die Regierung führt aus, dass der Zweck des 
Gesetzes in der Schaffung von Transparenz 
hinsichtlich der Finanzen und der Aktivitä-
ten zivilgesellschaftlicher Organisationen 
liege. Allerdings kann sie nicht begründen, 
warum die Daten, die den Behörden (ins-
besondere den Steuerbehörden) bereits 
vorliegen, nicht ausreichen, um dieses Ziel 
zu erreichen. Sollte die Regierung doch 
diese Absicht verfolgen, ist es unklar, wozu 
ein sogenanntes Register erstellt werden 
muss, das die Nichtregierungsorganisa-
tionen als Landesverräter stigmatisiert. 
Ebensowenig ist es verständlich, warum 
eine solche internationale Finanzierung mit 
der Vertretung ausländischer Interessen 
gleichgestellt werden soll.

Allerdings ist klart, dass die Verfolgung 
ausländischer Interessen im eigenen Land 
Verrat bedeutet. Daher beschloss die Re-
gierung, alle zivilgesellschaftlichen Grup-
pen, die unter die Anwendung dieses Ge-
setzes fallen, als »Agenten eines fremden 
Landes« zu betiteln und dies auf gesetzge-
berischer Ebene festzulegen.4 

2. Die Regierung hat gegen den öffent
lichen Protest unverhältnismäßige  
Gewalt angewendet

Die Anhörung des Gesetzes wurde von ei-
nem großen und lautstarken öffentlichen 
Protest begleitet, der wochenlang die Stra-
ßen von Tiflis erfasste. Die Regierung be-
gegnete friedlichen Protesten immer wieder 

3 იქვე, მე-4 მუხლი.
4 Menabde V., how do foreign influence bills exacer-
bate polarization?, Komentari, ხელმისაწვდომია, 
https://komentari.ge/en/article/how-do-foreign-
influence-bills-exacerbate-polarization/

mit Gewalt. Dabei kann man drei Arten von 
Gewalt unterscheiden, die die Regierung 
angewendet hat:

	y Individuelle Gewalt: Die Regierung setzt 
die sogenannte »Titushky-Raid-Strate-
gie« ein. Kleine, von der Regierung orga-
nisierte Gruppen greifen Anführerinnen 
und Anführer und bekannte Aktivistin-
nen und Aktivisten an, nachdem diese 
die Demonstrationen verlassen haben, 
und überfallen sie in der Nähe ihrer Häu-
ser oder auf der Straße5. Zudem organi-
siert die Regierung bedrohliche Telefon-
anrufe. Unbekannte rufen Bürgerinnen 
und Bürger an, bedrohen und beschimp-
fen sie. Hunderte Menschen wurden Op-
fer solcher Anrufe.

	y Inhaftierung der Demonstranten und 
Demonstrantinnen und Vergeltungs
maßnahmen: Nach Angaben des georgi-
schen Ombudsmanns liegt die Zahl der 
inhaftierten Personen inzwischen bei 
etwa 200. Mehr als die Hälfte von ihnen 
berichtet, von Gewalt betroffen zu sein.6 
In den von den Medien verbreiteten Auf-
nahmen ist zu sehen, wie Polizisten die 
festgenommenen Demonstrantinnen und 
Demonstranten schlagen.

	y Übermäßige Gewaltanwendung bei De
monstrationen: Die Spezialeinheiten des 
georgischen Innenministeriums haben 
innerhalb von zwei Monaten mindestens 
sieben Mal Demonstrationen gegen das 
Gesetz aufgelöst. Dabei setzten sie un-
ter Verletzung nationaler und internatio-
naler Gesetze Pfefferspray, Tränengas, 
Wasserwerfer und Gummigeschosse ein.7

5 საქართველო: ადამიანის უფლებები 
რუსული კანონის პირისპირ, საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, გვ. 9, 
ხელმისაწვდომია: https://lmy.de/FiDEL
6 იქვე, გვ. 9.
7 იქვე, გვ. 10–14.
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3. Zwei Dimensionen des Rechts

Die Verabschiedung des Gesetzes »Über 
die Transparenz ausländischer Einfluss-
nahme« hat zwei negative Dimensionen. 
Erstens steht es im Widerspruch zu Men-
schenrechtsstandards, und zweitens stellt 
es eine geopolitische Entscheidung dar.

Nachdem der »Georgische Traum« im letz-
ten Jahr die Gesetzesentwürfe auf den Weg 
gebracht hatte, wurden zahlreiche Rechts-
gutachten im In- und Ausland veröffent-
licht. Darin wurde festgestellt, dass der 
Gesetzesentwurf der Verfassung Georgiens 
widerspricht8 und im Konflikt mit interna-
tionalen Menschenrechtsstandards steht9. 

Am 21. Mai 2024 veröffentlichte die Vene-
dig-Kommission ein ausführliches Gutach-
ten zum Gesetz. Dem Gutachten zufolge wi-
derspricht diese Initiative gleichzeitig fünf 
grundlegenden Rechten:10 (1) Vereinigungs-
recht (2) Meinungsfreiheit, (3) das Recht auf 
Privatsphäre (4) das Recht auf Teilnahme 

8 gerliani t., transparency of foreign Influ-
ence Law against the Constitution, Komentari, 
ხელმისაწვდომია: https://komentari.ge/en/
article/1122/.
9 დაწვრილებით იხ.: Georgia: Note of the Legis-
lative Initiatives on Transparency and Regulation 
of Associations Funded from Abroad of So-called 
»Foreign Agents Laws« and Similar Legislation 
and Their Compliance with International Human 
Rights Standards, Organization for Security and Co-
operation in Europe, 2023 წლის 20 ოქტომბერი, 
ხელმისაწვდომია: https://www.osce.org/
odihr/556074; Georgia: Urgent Opinion on the Law 
»On transparency of foreign Influence«, Organiza-
tion for Security and Co-operation in Europe, 2024 
წლის 30 მაისი, ხელმისაწვდომია: https://www.
osce.org/odihr/569922.
10 დაწვრილებით იხ.: Georgia – Urgent Opinion 
on the Law of Georgia on Transparency of Foreign 
Influence, European commission for Democracy 
through Law (Venice Commission), CDL-PI(2024)013-e,  
2024 წლის 21 მაისი, ხელმისაწვდომია: 
https://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-PI(2024)013-e

an öffentlichen Angelegenheiten sowie (5) 
das Diskriminierungsverbot.

Das Gesetz hat auch erhebliche Auswirkun-
gen auf die Außenbeziehungen Georgiens 
und stellt dessen Bestrebungen, Mitglied 
der Europäischen Union zu werden, in Fra-
ge. Vertreter von EU-Institutionen und Mit-
gliedstaaten haben es wiederholt kritisiert. 
Diese Einschätzungen sind äußerst negativ 
und deuten darauf hin, dass das Land sich 
von der europäischen Perspektive entfernt. 
Der Hohe Vertreter der EU, Joseph Borrell, 
und der EU-Kommissar für Nachbarschafts-
politik und Erweiterung, Oliver Varhelyi, 
stellten in einer gemeinsamen Erklärung 
fest, dass »die endgültige Verabschiedung 
des Gesetzes negative Auswirkungen auf 
Georgiens Fortschritte auf seinem Weg in 
die Europäische Union haben wird.«11

Später wiederholte die Europäische Kom-
mission diese Ansicht in einer Erklärung, 
die sie nach der Aufhebung des Vetos der 
georgischen Präsidentin durch das georgi-
sche Parlament veröffentlichte.12 Die Un-
vereinbarkeit dieses Gesetzes mit den Wer-
ten der Europäischen Union wird durch die 

11 Georgia: Statement by the High Representative 
and the Commissioner for Neighbourhood and 
Enlargement on the adoption of the »transparen-
cy of foreign influence« law, an official website 
of the European Union, 2024 წლის 17 პარილი, 
ხელმისაწვდომია: https://www.eeas.europa.eu/
eeas/georgia-statement-high-representative-and-
commissioner-neighbourhood-and-enlargement-
adoption_en
12 Georgia: Statement by the High Representa-
tive and the Commissioner for Neighbourhood 
and Enlargement on the adoption of the »trans-
parency of foreign influence« law, an official 
website of the European Union, 2024 წლის 28 
მაისი, ხელმისაწვდომია: https://ec.europa.
eu/ commission/presscorner/detail/en/statement_
24_2945?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1IaYjfMT
ouO- d31i84eRqTHf3ieE6hgT7eJGgx2d5kWmkPY8vIp7
PBQzg_aem_ ARU1Wgwn2InyjcCg9yWD151vYZ6FUxJC
udsjjonDw-EG- sMXPMuyKblUevmIIZjamyPlNcRrEsb1
NjH4rMsihJUS
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Entscheidung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union deutlich, der ähnliche Re-
gelungen in Ungarn aufgrund ihres Wider-
spruchs zu den Gründungsverträgen der EU 
für nichtig erklärt hat.13

Kurz darauf verhängte das US-Außenminis-
terium Visumverbote gegen Mitglieder des 
»Georgischen Traums«, Parlamentarier, Po-
lizeibeamte und andere Privatpersonen14. 
Auch in der Europäischen Union werden 
Sanktionen diskutiert.15 Diese Maßnahmen 
des Westens haben zwei Hauptgründe: ers-
tens die Verletzung der Menschenrechte 
und zweitens die Untergrabung der beste-
henden Partnerschaften mit den USA und 
der Europäischen Union.

4. Folgen: Beschädigung des Fundaments 
der Demokratie

Die Partei »Georgischer Traum« kam 2012 
an die Macht und regiert seither das Land. 
Obwohl die ersten Jahre ihrer Regierung 
eine Zeit des demokratischen Fortschritts 
waren, begann sich die Situation ab 2016 
langsam zu verschlechtern und erreichte 
2023 mit der Verabschiedung dieses Geset-
zes ihren Höhepunkt. In diesem Jahr fin-
den Parlamentswahlen in Georgien statt, 

13 JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber), In 
Case C-78/18, 18 June 2020, ხელმისაწვდომია: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?docid=227569&text=&dir=&doclang=EN&part=1&
occ=first&mode=DOc&pageIndex=0&cid=8836956&
fbclid=IwAR2idFS1jhuvq4dNQ_Kse- 0arKdqfmMzM-
DrvX_SKd3SsfPKdklb--JYVcg
14 აშშ ინდივიდუალურ სანქციებს, 
სავიზო აკრძალვებს უწესებს »ქართული 
ოცნების« წევრებსა და დეპუტატებს, 
რადიო თავისუფლება, 2024 წლის 6 ივნისი, 
ხელმისაწვდომია: https://www. radiotavisupleba.
ge/a/32982255.html.
15 სანქციები და უვიზო მიმოსვლის 
შეჩერება – რას განიხილავს ევროკავშირი 
საქართველოში შექმნილი ვითარების 
საპასუხოდ?, 2024 წლის 14 ივნისი, 
ხელმისაწვდომია: https://lmy.de/Dkune

bei denen das Gesetz eine entscheidende 
elektorale Rolle zu spielen scheint.

	y Die erste Aufgabe des Gesetzes besteht 
darin, die bestehende Polarisierung zu 
vertiefen. Politische Polarisierung ist ei-
nes der Hauptprobleme Georgiens und 
eine zentrale Wahlstrategie der Parteien, 
um Wähler anzusprechen. Der »Georgi-
sche Traum« trägt besonders dazu bei, 
indem er kritische zivilgesellschaftliche 
Organisationen als ›Verräter‹ brand-
markt, ihnen vorwirft, die Entwicklung 
des Landes zu behindern, und Aggres-
sionen gegen sie schürt, um dann daraus 
politisches Kapital zu schlagen.

	y Die zweite Aufgabe besteht darin, das 
Ansehen dieser Nichtregierungsorgani-
sationen zu beschädigen und Misstrau-
en gegenüber ihnen zu säen. Zivilgesell-
schaftliche Organisationen überwachen 
die Regierungsaktivitäten, einschließ-
lich der Vorwahlprozesse, und berichten 
über aktuelle Ereignisse. Diese Einschät-
zungen beeinflussen die Meinungsbil-
dung der georgischen Wählerinnen und 
Wähler. Durch die Diskreditierung dieser 
Organisationen versucht die Regierungs-
partei, den Einfluss der Erkenntnisse der 
Nichtregierungsorganisationen auf die 
öffentliche Meinung zu verringern.

	y Die dritte Aufgabe besteht schließlich 
darin, die Arbeit dieser Organisationen 
zu behindern. Viele von ihnen haben 
bereits erklärt, dass sie sich weigern 
werden, diesem Gesetz Folge zu leisten. 
Als Reaktion darauf drohen ihnen hohe 
Geldstrafen in Höhe von zehntausenden 
EUROs, die Insolvenz und letztlich die 
Schließung ihrer Organisationen.

Die Zivilgesellschaft in Georgien ist stark. 
Unabhängig davon, ob man allen Ansich-
ten zustimmt, ist eines klar: Diese Orga-
nisationen spielen eine bedeutende Rolle 
im öffentlichen Leben. Ihre Unterdrückung 
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würde einen schweren Schlag für die geor-
gische Demokratie bedeuten. Demokratie 
bedeutet die Fähigkeit, sich mit Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern zu vereinen, um ge-
meinsame Probleme zu lösen, Organisatio-
nen zu gründen und Ressourcen für deren 
effektive Funktionsweise bereitzustellen. 
Das Gesetz zielt darauf ab, dies zu unter-
binden, indem es grundlegende demokrati-
sche Strukturen angreift und versucht, de-
mokratische Versammlungsmöglichkeiten 
molekular aufzulösen, um die Grundlage, 
auf der jede Gesellschaft steht, zu unter-
graben. Die Möglichkeit, sich für gemeinsa-
me Interessen zu vereinen, ist eine DNA der 
Demokratie, die die georgische Regierung 
zu zerstören sucht.

Beitrag wurde übersetzt von Davit 
Chikhladze.

Erschienen in den BBE Europa-Nachrichten 
Nr. 6 vom 27.6.2024. 
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ü https://komentari.ge/author/menabde/ 



52 | BBE DOSSIER NR. 13

TEIL III: DEMOKRATIEPAKET UND ZIVILGESELLSCHAFT

INTERVIEW MIT CHRISTIAN MOOS  
ZUM DEMOKRATIEPAKET DER EU

Seit die Europäische Kommission im De-
zember 2023 ein Paket zur Verteidigung der 
Demokratie vorgelegt hat, wird dieses von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen kon-
trovers diskutiert. Im Interview gibt Chris-
tian Moos eine Einschätzung des Demokra-
tiepakets und erläutert, welche Auswirkun-
gen es auf die organisierte Zivilgesellschaft 
in Europa haben könnte. Das Interview wur-
de im Februar 2024 von der Redaktion der 
BBE Europa-Nachrichten schriftlich geführt.

BBE EuropaNachrichten: Warum ist die 
Richtlinie zu Interessenvertretung im Auf-
trag von Drittländern wichtig?

Christian Moos: Die Richtlinie ist Teil des 
Pakets zur Verteidigung der Demokratie in 
Europa, das die Europäische Kommission 
im Dezember veröffentlichte. Sie verfolgt 
das Ziel, die Einflussnahme von Staaten 
außerhalb der Europäischen Union auf die 
öffentliche Meinung oder auf politische 
Entscheidungen in Europa transparent zu 
machen. Das ist zunächst einmal ein be-
gründetes, wichtiges Anliegen. Denn die EU 
und andere freiheitliche Demokratien ste-
hen seit vielen Jahren unter Dauerfeuer.

Gezielte Desinformation, Hass- und Hetz-
kampagnen zielen darauf ab, unsere ge-
sellschaftliche Stabilität und sowohl den 
innereuropäischen als auch den transat-
lantischen Zusammenhalt zu schwächen. 
Wir wissen dies spätestens seit 2016, als 

Russland massiven Einfluss auf die Brexit-
Kampagne in Großbritannien und auf die 
US-Präsidentschaftswahlen genommen hat. 
Seitdem die russische Aggression gegen 
die Ukraine in einen offenen Angriffskrieg 
eskaliert ist, steht fest, dass Russland es 
auf die Zerstörung der europäischen Ord-
nung und die Wiedererrichtung einer hege-
monialen Stellung zumindest in Mittelost-
europa absieht.

Es ist aber nicht nur russischer Einfluss, der 
unsere Demokratien zu schwächen sucht. 
Auch China und eine Reihe weiterer auto-
ritärer Staaten, zu denen leider auch for-
mal mit dem Westen Verbündete wie das 
Nato-Mitglied Türkei gehören, wollen eine 
andere Welt- oder zumindest Regionalord-
nung. Sie befördern dieses Interesse teils 
verdeckt und mit langem Atem wie China, 
teils auf offen aggressive Weise wie seit 
spätestens 2014 und eigentlich schon 2007 
Russland. Wir haben es nach der Zeiten-
wende von 1989/1991 mit revisionistischen 
Mächten zu tun, die die bestehende Ord-
nung in Frage stellen. Das erinnert leider 
an die Zwischenkriegszeit, als Deutschland, 
Italien und Japan die Nachkriegsordnung 
zerstörten. Ähnlich wie auch in den 1930er 
Jahren sind gegenwärtig die Demokratien in 
der Welt auf dem Rückzug. Dreiviertel der 
Weltbevölkerung leben in autoritär regier-
ten Staaten, und die verbleibenden frei-
heitlichen Demokratien werden auch von 
innen angegriffen.
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Es ist deshalb sehr gut, dass die Kommis sion 
die mit diesen Entwicklungen verbundenen 
Gefahren ernst nimmt und unsere Wider-
standskraft auch im Informationsraum zu 
stärken sucht. Das Problem ist nur, dass die 
vorgeschlagene Richtlinie ihren an und für 
sich gutzuheißenden Zweck nicht erfüllt, da-
für aber schwere Kollateralschäden für die 
organisierte Zivilgesellschaft drohen. Das 
ist umso fataler, als die Zivilgesellschaft zu-
sammen mit freien Medien und einer unab-
hängigen Justiz bereits heute auch in vielen 
EU-Staaten unter großem Druck steht.

BBE EuropaNachrichten: Welche konkre-
ten Maßnahmen enthält das Paket der Eu-
ropäischen Kommission zur Stärkung der 
Demokratie in der Europäischen Union?

Christian Moos: Das Paket besteht aus ei-
ner Mitteilung, Empfehlungen an die Mit-
gliedstaaten, der genannten Richtlinie und 
einer eher technischen Verordnung. Die 
Empfehlungen betreffen inklusive und sta-
bile Wahlverfahren sowie die Mitwirkung 
und Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern und Organisationen der Zivilgesell-
schaft an demokratischen Prozessen.

BBE EuropaNachrichten: Wie ist die Posi-
tion Deutschlands?

Christian Moos: Nach meinen bisherigen 
Informationen nimmt Deutschland die Sor-
gen der Zivilgesellschaft sehr ernst und 
führt diese auch kritisch im Rat an. Das 
liegt also auf einer Linie mit unserer Kritik 
an der Richtlinie. Darüber hinaus scheint 
bei der Bundesregierung die Sorge zu be-
stehen, dass eine europäische Harmonisie-
rung eigene Integritäts- und Transparenz-
bemühungen unterlaufen oder duplizieren 
könnte, was zu unnötiger Bürokratie führen 
würde. Letztere Sorge teilen wohl mehrere 
Mitgliedstaaten, die bereits Transparenz-
vorschriften für Lobbying haben.

BBE EuropaNachrichten: Was sagen die 
organisierte Zivilgesellschaft und der Euro-
päische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA) zum Demokratiepaket?

Christian Moos: Noch arbeiten wir im EWSA 
an unserer Stellungnahme. Es zeichnet sich 
aber ab, dass wir besonders den Richt-
linienvorschlag sehr kritisch sehen oder 
sogar rundheraus ablehnen. Die Richtlinie 
beinhaltet sehr vage Begriffe, was für we-
nig Rechtsklarheit und Rechtssicherheit 
sorgt. Sie bietet denjenigen, die üble Ab-
sichten haben und ihren schädlichen Ein-
fluss geltend machen wollen, viel zu viele 
Schlupflöcher. Und gleichzeitig, das ist 
das Schlimmste, stigmatisiert sie Organi-
sationen der Zivilgesellschaft, wenn diese 
finanzielle Mittel aus dem nichteuropäi-
schen Ausland erhalten.

Ich habe überhaupt kein Verständnis da-
für, dass die Kommission das nicht erkennt. 
Die Kommission selbst hat die sogenann-
ten Ausländische-Agenten-Gesetze, wie sie 
etwa Ungarn nach russischem Vorbild ver-
abschiedet hat, laut und deutlich kritisiert. 
Völlig zurecht. Nun ähnelt die Richtlinie 
solchen Freiheitsberaubungsgesetzen aber 
auf fatale Weise. Denn sie betrifft nicht nur 
Interessenwahrnehmung im Auftrag von 
Drittstaaten wie Russland, sondern eben 
auch Norwegen, der Schweiz, Kanada oder 
den Vereinigten Staaten. Besonders letzte-
re sind und waren in Mittelosteuropa mit 
vielfältigen Demokratieförderprogrammen 
aktiv. Genau gegen diese Förderung einer 
offenen Gesellschaft richten sich die Ge-
setzgebungen über ausländische Agenten. 
Der ungarische Diktator Viktor Orbán kann 
sich nun auf Brüssel berufen, weil die Kom-
mission selbst ein vergleichbares Gesetz 
auf den Weg bringt. Das ist für die Zivilge-
sellschaft, die sich der Gleichschaltung wi-
dersetzt, verheerend.
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Selbst wenn dies einer differenzierten ju-
ristischen Betrachtung nicht standhält, 
bleibt die Vorlage politisch missbrauchs-
anfällig, zumal wegen der unbestimmten 
Rechtsbegriffe. Was ist Interessenvertre-
tung? Wer ist überhaupt betroffen? Die 
entscheidende Frage ist, wie die Kommis-
sion eine Umgehung der Richtlinienbe-
stimmungen vermeiden will. Die Schlupf-
löcher sind groß wie ein Scheunentor. Der 
Kreml beauftragt doch nicht transparent 
eine bestimmte Organisation, Interessen 
in seinem Namen wahrzunehmen. Wieso 
soll Transparenz nur für die Vertretung 
von Interessen gelten, die für Drittstaaten 
wahrgenommen werden?

Ich kann noch nicht mit Sicherheit sagen, 
dass der EWSA eine umfassende europäi-
sche Integritäts- und Transparenz Recht-
setzung fordern wird, wie sie etwa Civil 
Society Europe und Transparency Interna-
tional vorschlagen. Ich persönlich werde 
mich aber dafür einsetzen. Dann kann nie-
mand diskriminiert oder stigmatisiert wer-
den. Klare Regeln für alle, die Interessen 
vertreten. Interessenvertretung ist legitim 
und wichtig. Es gibt aber keinen berechtig-
ten Grund, diese verdeckt durchzuführen. 
Ein umfassendes Transparenzgebot macht 
auch deshalb Sinn, weil auswärtiger Ein-
fluss auch indirekt erfolgen kann. Zudem 
hat die Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten 
bereits entsprechende nationale Regelun-
gen oder bereitet diese aktuell vor.

Ich gehe in jedem Fall davon aus, dass es 
einen großen Konsens bei den im EWSA 
vertretenen Sozialpartnern und Organi-
sationen der Zivilgesellschaft gibt, dass 
der Vorschlag viel zu spät kommt. Er wäre 
auch schon im Frühjahr vergangenen Jah-
res sehr spät gewesen. Denn die legisla-
tiven Bestandteile des Pakets müssen ja 
noch von Parlament und Rat verabschie-
det werden. Und auch die Empfehlungen 

kommen wenige Monate vor den Euro-
pawahlen, die vom 6. bis 9. Juni in den 
27 Eu-Mitgliedstaaten stattfinden, eigent-
lich zu spät. Hintergrund des Vorhabens 
war ja eben, insbesondere die befürchte-
te massive unfreundliche Einflussnahme 
von Drittstaaten auf die Europawahlen zu 
konterkarieren.

Was die Empfehlungen an die Mitglied-
staaten angeht, sind diese weitgehend 
begrüßenswert. Schade ist nur, dass die 
Kommission die Chance vergeben hat, in 
ihrer Mitteilung auch positive Aussagen zu 
einem europäischen Wahlrecht und einer 
Stärkung der Demokratie auf europäischer 
Ebene zu treffen. Die Konferenz zur Zukunft 
Europas hatte hierzu Empfehlungen ausge-
sprochen, das Europäische Parlament im 
vergangenen Herbst konkrete Reformvor-
schläge gemacht. Ebenso fehlt es hinsicht-
lich der Mitwirkung an Konkretisierung. 
Insbesondere wäre es wünschenswert, ja 
notwendig gewesen, dass die Kommission 
mehr dazu sagt, wie ein strukturierter Dia-
log mit der organisierten Zivilgesellschaft 
aussehen soll und dies vor allem auf euro-
päischer Ebene.

BBE EuropaNachrichten: Was sind Ihre 
konkreten Aufgaben als Berichterstatter 
des Demokratiepakets für den EWSA?

Christian Moos: Meine Aufgabe als Haupt-
berichterstatter besteht darin, gemeinsam 
mit meinem Co-Berichterstatter José Anto-
nio Moreno Diaz, der ein spanischer Men-
schenrechtsanwalt ist, die Stellungnahme 
des EWSA vorzubereiten. Wir werden dabei 
von zwei hervorragenden jungen Sachver-
ständigen, Julian Plottka von der Universi-
tät Passau und Koldo Casla von der Univer-
sity of Essex, unterstützt.

Unser Entwurf der Stellungnahme wird in 
mehreren Schritten im Ausschuss beraten 
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und schließlich im Frühjahr im Plenum des 
Ausschusses verabschiedet. Es hat bereits 
eine Anhörung im Ausschuss stattgefun-
den, an der unter anderem Civil Society 
Europe, das European Civic Forum sowie 
Transparency International teilgenommen 
haben. Unsere Aufgabe als Berichterstatter 
ist es weiterhin, die Sicht des EWSA in Ge-
sprächen mit Kommission, befassten EU-
Abgeordneten und gegebenenfalls auch 
den zuständigen Ratsarbeitsgruppen zu 
vertreten. Das ist unsere Rolle als beraten-
des EU-Organ.

Erschienen in den BBE Europa-Nachrichten 
Nr. 2 vom 22.2.2024. 
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In Reaktion auf die Präsentation eines Pa-
kets zur Verteidigung der Demokratie durch 
die Europäische Kommission veröffentlich-
te Transparency Deutschland ein kritisches 
Statement von Bernd Hüttemann, Vor-
standsmitglied der Organisation und Ge-
neralsekretär der Europäischen Bewegung 
Deutschland.

»Das EU-Paket zur Verteidigung der De-
mokratie geht teils nicht weit genug, teils 
sogar in die falsche Richtung. Es ist zu be-
fürchten, dass es illegitime Einflussnahme 
aus Drittländern nicht wirksam verhindern 
wird, denn die Regelungen sind auf aus 
dem Ausland finanzierte Organisationen 
beschränkt. Wir bräuchten stattdessen 
vielmehr eine Verbesserung, Harmonisie-
rung und Vernetzung aller Lobbyregister 
auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten 
– mit verschärften Regelungen zur Trans-
parenz der Finanzierung, Rechenschafts-
pflicht und Integrität für alle Organisatio-
nen, die Einfluss nehmen.  

Der Vorschlag der EU-Kommission in der 
jetzigen Fassung ist außerdem sogar ge-
fährlich, denn die Richtlinie würde Re-
gelungen für ›ausländische Agent:innen‹ 
einführen. Solche Bestimmungen hatte 
die Kommission in der Vergangenheit zu 

Recht kritisiert, zum Beispiel in Ungarn 
oder zuletzt in Georgien. Das könnte au-
tokratischen Regimen Futter liefern und 
so wahrgenommen werden, als würde die 
EU hierzu international mit zweierlei Maß 
messen. Das Europäische Parlament und 
die EU-Mitgliedstaaten sollten den derzei-
tigen Vorschlag daher lieber in eine um-
fassendere und ehrgeizigere ›Richtlinie zur 
umfassenden Nachvollziehbarkeit von In-
teressenvertretung‹ weiterentwickeln.«

Quelle: https://www.transparency.de/ 
 aktuelles/ detail/article/eu-defence-of- 
democracy-package 

Erschienen in den BBE Europa-Nachrichten 
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In den letzten Wochen gingen Zehntausen-
de Menschen in Georgien auf die Straßen, 
um ihre Demokratie gegen das sogenannte 
Gesetz zur »ausländischen Einflussnahme« 
zu verteidigen. Sie schwangen Protestschil-
der, EU- und Landesflaggen zahlreich in die 
Höhe, schrien »Nein zum russischen Ge-
setz!« und erfuhren immer wieder Gewalt 
durch die Polizei. Es ging nicht mehr nur um 
Rechtsstaatlichkeit; die gesamte Zukunft 
ihres Landes stand auf dem Spiel. 

Trotz andauernder Massenproteste, Bekun-
dungen und internationaler Aufrufe wurde 
das umstrittene Gesetz nun verabschiedet. 
Dabei hat die EU wiederholt davor gewarnt, 
dass eine derartige Rechtslage dem Land 
jegliche Chance auf einen Beitritt verweh-
ren würde. Ein erschütterndes Ereignis für 
die Bevölkerung, wo doch über 80 % ent-
schlossen hinter dem europäischen Inte-
gra tionsprozess steht. Aber der Regie-
rungspartei »Georgischer Traum« ging es 
nie um Landesinteressen oder Anliegen der 
Bevölkerung, sondern einzig und allein um 
die Stärkung einer zunehmend autoritär 
geführten Herrschaft. 

Mit dem neuen »Agentengesetz« sind alle 
Nichtregierungsorganisationen verpflich-
tet, sich als »Vertreter ausländischer In-
teressen« registrieren zu lassen, wenn sie 
mehr als 20 % ihrer Finanzierung aus dem 
Ausland beziehen. Betroffen sind insbe-
sondere unabhängige Medien und NGOs, 
die sich für Menschenrechte, Minderhei-
ten, Korruptionsbekämpfung, aber auch 

Sozialhilfe einsetzen und für die die Fi-
nanzmittel aus dem Ausland oftmals un-
erlässlich sind. Die Organisationen werden 
hierdurch nicht nur im öffentlichen Raum 
diffamiert, sondern müssen sich künftig 
ebenso Einschüchterungen und willkürli-
chen staatlichen Kontrollen unterziehen. 
Es wird befürchtet, dass das harte Vorge-
hen langfristig bis zur vollständigen Ein-
stellung der Aktivitäten einiger Organisatio-
nen führen wird, wie es zuletzt in Russland 
der Fall war. Dort wurde 2012 ein beinahe 
identisches Gesetz auf den Weg gebracht, 
seitdem verschärft und instrumentalisiert, 
um kritische Stimmen in der Öffentlichkeit 
weitgehend verstummen zu lassen. Um das 
gleiche Schicksal in Georgien abzuwenden, 
bildete sich schnell eine breite Gegenbe-
wegung. Die georgische Zivilgesellschaft 
meldete sich lautstark zu Wort.

Hierbei ist das von der Regierung ange-
führte Argument der »Transparenz« hinfäl-
lig, da alle NGOs bereits sämtliche Infor-
mationen über erhaltene Gelder jährlich 
veröffentlichen müssen. Es geht nur um 
die systematische Einschränkung zivilge-
sellschaftlicher Kräfte, die gerade in Anbe-
tracht einer zersplitterten Opposition als 
unentbehrliche Stütze für die Demokratie 
im Land dienen. Doch Werte wie Pluralis-
mus und Meinungsfreiheit stellen für das 
regierende Bündel aus Opportunisten oh-
nehin nur leere Phrasen dar. 

Nach dem Scheitern des ersten Gesetzent-
wurfs an Ausschreitungen im vergangenen 
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Jahr ist es mittlerweile in nur leicht verän-
derter Form gültiges Recht. Unabhängiger 
Journalismus, gesellschaftliche Vereini-
gungen sowie Bürgerrechtsorganisationen 
standen noch nie einer derart unmittelba-
ren Bedrohung gegenüber. 

Die autoritäre Gesinnung der Regierungs-
partei wurde neben den etlichen Skanda-
len der letzten Jahre durch ihren Umgang 
mit den Demonstranten erneut in einem 
drastischen Maß veranschaulicht. Als Reak-
tion auf die Forderungen nach Demokratie 
und Freiheit erhielt man Schlagstock und 
Tränengas; statt Kompromiss und Redebe-
reitschaft, Festnahmen und Verleumdung. 

Die Brutalität der Staatsgewalt beschränk-
te sich aber nicht auf den offenen Kampf 
in den Straßen. Auch im privaten Umfeld 
ist man von Repressionen nicht verschont 
geblieben. Es begann mit einer Welle von 
anonymen Anrufen, die Aktivisten be-
schimpften und mit Gewaltdrohungen von 
ihnen verlangten, ihre Handlungen einzu-
stellen. Nach wenigen Tagen folgten Schlä-
gertrupps, die etliche Protestierende in der 
Nähe ihrer Wohnungen überfielen und auf 
sie einprügelten. 

Ein weites Unbehagen machte sich in der 
Bevölkerung breit. Inmitten dieser chaoti-
schen Zustände hielt der moskauaffine Oli-
garch und inoffizielle Drahtzieher Bid zina 
Ivanishvili auf einer inszenierten Kundge-
bung eine Rede, die vor einer »globalen 
Kriegspartei« warnte, die sich gegen Geor-
gien verschworen hätte. Während die Ge-
sellschaft mit allen Mitteln um den Erhalt 
einer demokratischen Ordnung bemüht 
war, verunglimpfte Bidzina die Demons-
tranten kollektiv als »Vaterlandsverräter« 
im Auftrag ausländischer Mächte. Doch die 
Bevölkerung hat ihren unbeugsamen Willen 
im Verlauf der vergangenen Monate unver-
kennbar zum Ausdruck gebracht. Der Rück-
halt vom »Georgischen Traum« bröckelt 

und auch wenn ihr autoritärer Kurs vorerst 
gefestigt scheint, wächst mit jeder Maß-
nahme ebenso der zivile Gegenwind. Die EU 
hat sich mit den Demonstranten und ihren 
Bestrebungen zwar solidarisiert, aber jetzt 
bedarf es eines innenpolitischen Wandels, 
um die Perspektive des Landes auf gera-
dem Weg zu bringen. Mit den anstehen-
den Wahlen im Herbst erhoffen sich viele 
Menschen einen Machtwechsel. Nach über 
einem Jahrzehnt skrupelloser Politik sehnt 
man sich nach Freiheit und Selbstbestim-
mung. Die Bürgerinnen und Bürger haben 
sich wehrhaft gezeigt und hoffentlich folgt 
bald eine neue Etappe in der Geschichte 
georgiens. 

Erschienen in den BBE Europa-Nachrichten 
Nr. 6 vom 27.6.2024.
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